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Zentrale Ergebnisse 

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS 

NRW) fördert seit 2011 die Arbeit von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren 

mit einem neuen Landesprogramm (MAIS NRW 2010). Insgesamt werden derzeit 73 Er-

werbslosenberatungsstellen und 69 Arbeitslosenzentren gefördert. 19 Träger sind zugleich 

Träger einer Erwerbslosenberatungsstelle und eines Arbeitslosenzentrums (Stand Juli 2013). 

Mit Hilfe des Programms soll erwerbslosen Personen eine trägerunabhängige und qualitäts-

gesicherte Beratung und Begleitung ermöglicht werden. Das Angebot richtet sich insbeson-

dere an erwerbslose Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, darüber hinaus können 

auch Erwerbslose nach dem SGB III, ältere Erwerbslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Men-

schen, Berufsrückkehrende sowie Beschäftigte mit aufstockenden SGB II-Leistungen das Be-

ratungsangebot in Anspruch nehmen. 

Arbeitslosenzentren ermöglichen als niedrigschwellige Angebote den Besucherinnen und Be-

suchern Möglichkeiten für Begegnungen und soziale Kontakte und verhindern oder reduzie-

ren die Vereinzelung. Arbeitslosenzentren schließen die erwerbslosen Menschen für weiter-

führende Beratungsangebote auf und verweisen im Rahmen einer Lotsenfunktion auf pas-

sende Einrichtungen. Für Erwerbslosenberatungsstellen steht die Unterstützung der Ratsu-

chenden zu ihrer weiteren beruflichen Entwicklung im Mittelpunkt der Beratung. Darüber 

hinaus eröffnen die Beratungsstellen Wege zu weiteren Hilfeangeboten und stellen die erfor-

derlichen Kontakte her.  

Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) hat die fachliche Be-

gleitung des Landesprogramms übernommen. Um die Zuwendungsempfänger bei der Quali-

tätsentwicklung und -sicherung zu unterstützen, gewährleistet die G.I.B. einen Informations- 

und Beratungsservice sowie die Organisation und Durchführung von Erfahrungsaustausch- 

und Fortbildungsveranstaltungen.  

Die Netzwerkarbeit der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen ist ein wichti-

ger Aspekt der fachlichen Begleitung, da die Vernetzung mit anderen Akteuren eine Notwen-

digkeit für ein gutes Funktionieren der Einrichtungen darstellt. Zu welchen Akteuren Netz-

werkstrukturen bestehen, ist dem MAIS NRW und der G.I.B. aus Kontakten zu den Arbeitslo-

senzentren und Erwerbslosenberatungsstellen zwar grundsätzlich bekannt, weniger Informa-

tionen liegen jedoch darüber vor, wie die Bedeutung und Zufriedenheit mit diesen Akteuren 

ist, wie die Form der Zusammenarbeit konkret aussieht und auf welcher regionalen Ebene 

diese jeweils stattfindet.  

Da von Seiten der fachlichen Begleitung der Bedarf nach solchen Netzwerkinformationen be-

steht, hat die G.I.B. eine Erhebung zum Thema „Netzwerken“ durchgeführt, um die Arbeits-

beziehungen und das Aufgabenspektrum der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-

tungsstellen abbilden zu können. Erhoben wurde, zu welchen Akteuren Arbeitsbeziehungen 

bestehen und welche Merkmale diese Arbeitsbeziehungen aufweisen. Außerdem wurden die 

befragten Einrichtungen gebeten, besonders bedeutsame Netzwerke und deren Eigenschaf-

ten zu beschreiben. 
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Die zentralen Ergebnisse zu beiden Themenbereichen werden nachfolgend vorgestellt und 

auf dieser Grundlage Schlussfolgerungen gezogen. 

Arbeitsbeziehung in Netzwerken 

� Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen haben vielfältige Arbeitsbezie-

hungen zu sehr unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Akteuren. Gleichzeitig ist eine 

starke Variation in Form, Bedeutung, Zufriedenheit und räumlicher Struktur der Arbeits-

beziehung zu den Akteuren zu beobachten. 

� Grundsätzlich gelten jene Arbeitsbeziehungen, die als kooperativ bewertet werden, als 

die bedeutsameren. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch zwischen dem Grad der Be-

deutung und dem Grad der Zufriedenheit. Kooperationen werden im Vergleich zu einsei-

tigen Arbeitsbeziehungen somit grundsätzlich als bedeutsamer und zufriedenstellender 

bewertet. Eine Ausnahme stellen Jobcenter und Agenturen für Arbeit dar (siehe unten). 

� Die Arbeitsbeziehungen der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen sind 

überwiegend auf quartierbezogener und lokaler Ebene zu verorten. Überregionale Ar-

beitsbeziehungen bestehen vor allem zwischen den Arbeitslosenzentren und Erwerbslo-

senberatungsstellen und – etwas seltener – zu Beschäftigungsträgern, Bildungseinrich-

tungen und zu Kirche/Wohlfahrt.  

� Die Auswertungen weisen auf unterschiedliche Rollen der arbeitsmarktpolitischen Akteu-

re hin: 

o Die Arbeitsbeziehungen zu den einzelnen Akteuren sind unterschiedlich ausgeprägt. 

Zudem weisen die Arbeitsbeziehungen der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbe-

ratungsstellen eigene Schwerpunkte auf. 

� Sehr häufig bestehen Arbeitsbeziehungen zu Schuldnerberatungen, Bildungsein-

richtungen und Beschäftigungsträgern, die überwiegend als kooperativ bewertet 

werden.  

� Zu kommunalen Ämtern, Krankenkassen, Rentenversicherung und Gerichten 

bestehen eher selten Arbeitsbeziehungen. Liegen Arbeitsbeziehungen zu den 

genannten Ämtern und Einrichtungen vor, sind diese überwiegend einseitig. 

� Ein Vergleich zwischen Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

zeigt, dass Arbeitslosenzentren häufiger eine kooperative Beziehung zu den 

Migrationsberatungsstellen aufweisen als zu Erwerbslosenberatungsstellen. 

Hingegen haben Erwerbslosenberatungsstellen häufiger eine Kooperation mit 

Betrieben/Unternehmen und mit Gerichten.  

o Die Jobcenter und die Agenturen für Arbeit nehmen für die Arbeitsbeziehungen der 

Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen eine Sonderrolle ein: 

� Nach Angaben der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen weist 

fast jede Einrichtung Arbeitsbeziehungen zum örtlichen Jobcenter und zur 

Agentur für Arbeit auf.  
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� Der mit Abstand bedeutsamste Akteur für Arbeitslosenzentren und für Erwerbs-

losenberatungsstellen ist das Jobcenter. Agenturen für Arbeit werden ebenfalls 

als bedeutsam bewertet, ihre Bedeutung liegt aber auf dem Niveau anderer Ak-

teure (z. B. Schuldnerberatung, Beschäftigungsträgern, Kirch/Wohlfahrt). 

� Während die Arbeitsbeziehung zu den Jobcentern von zwei Dritteln der Arbeits-

losenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen als Kooperation eingestuft wird, 

gilt dies bei Agenturen für Arbeit für ein Drittel.  

� Die Zufriedenheit mit dem Jobcenter wird von Arbeitslosenzentren und Erwerbs-

losenberatungsstellen vergleichsweise schlecht bewertet. Während im Allgemei-

nen mit der Bedeutung auch die Zufriedenheit mit den jeweiligen arbeitsmarkt-

politischen Akteuren steigt, ist dieser Zusammenhang bei Jobcentern – und ab-

geschwächt auch bei Agenturen für Arbeit – nicht zu beobachten. 

o Die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen sind untereinander eng 

vernetzt.  

� Die meisten Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen haben Ar-

beitsbeziehungen untereinander, diese werden von den Befragten fast durch-

gängig als Kooperation eingestuft. 

� Die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-

tungsstellen wird als bedeutsam und zufriedenstellend bewertet 

� Die räumliche Struktur der Kooperationen variiert zwischen den Einrichtungen: 

Während Arbeitslosenzentren die Arbeitsbeziehungen mit Erwerbslosenbera-

tungsstellen gleichermaßen auf Quartiers-, lokaler und überregionaler Ebene 

verorten, weist der Quartiersbezug für Erwerbslosenberatungsstellen die höchs-

te Bedeutung für die Kooperation mit Arbeitslosenzentren auf.  

Beschriebene Netzwerke und ihre Merkmale  

� Die beschriebenen Netzwerke zeigen, dass die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbe-

ratungsstellen vielfach in Netzwerke mit zahlreichen und unterschiedlichen Akteuren ein-

gebunden sind.  

� Die Mitgliederstrukturen in den Netzwerken von Arbeitslosenzentren und von Erwerbslo-

senberatungsstellen sind grundsätzlich vergleichbar, weisen im Detail aber auch einige 

Unterschiede auf:  

o Die Netzwerkpartner von Arbeitslosenzentren sind häufiger auch Initiatoren des 

Netzwerkes, als dies bei den Erwerbslosenberatungsstellen der Fall ist. Dies kann als 

Hinweis auf komplexere Netzwerkstrukturen bei den Arbeitslosenzentren gewertet 

werden. 
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o In den beschriebenen Netzwerken sind häufig weitere Arbeitslosenzentren und Er-

werbslosenberatungsstellen vertreten, sie nehmen folglich eine wichtige Rolle für 

die Netzwerkarbeit ein. Die Grundlage für einen Austausch der Einrichtungen unter-

einander ist somit gegeben. Arbeitslosenzentren werden allerdings von den Er-

werbslosenberatungsstellen seltener als Netzwerkpartner genannt als umgekehrt. 

o Andere arbeitsmarktpolitischen Akteure sind eher Mitglied in Netzwerken der Ar-

beitslosenzentren (etwa Agentur für Arbeit, Suchtberatung, das kommunale Ju-

gendamt und Gerichte), andere Akteure eher in Netzwerken der Erwerbslosenbera-

tungsstellen (Betriebe/Unternehmen, Bildungseinrichtungen, kommunales Woh-

nungs- und/oder Wohnungsamt) sind. 

o Der hohe Anteil von Initiatoren in den Netzwerken der Arbeitslosenzentren, der ho-

he Anteil formeller Netzwerke mit Jobcenterbeteiligung bei Erwerbslosenberatungs-

stellen und die voneinander abweichende Mitgliederstruktur beider Einrichtungsty-

pen weisen auf die unterschiedlichen Aufgaben der Einrichtungen hin. 

� Die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen sind in informellen und for-
mellen Netzwerken aktiv.  

o Die von Arbeitslosenzentren beschriebenen Netzwerke werden ebenso häufig als 

formell wie informell eingeordnet. Im Unterschied dazu werden von den Erwerbslo-

senberatungsstellen etwa zwei Drittel der Netzwerke als formell beschrieben. 

o Als Grundlage formeller Netzwerke wird am häufigsten eine mündliche Vereinbarung 

benannt. Als schriftliche Vereinbarung wurden Verträge, andere schriftliche Verein-

barungen und – ausschließlich bei Erwerbslosenberatungsstellen – eine Beauftra-

gung genannt. 

o Netzwerke von Erwerbslosenberatungsstellen – insbesondere bei Jobcentern als 

Netzwerkpartner –  sind häufiger an formelle Rahmenbedingungen gebunden: 

Netzwerke, an denen ein Jobcenter beteiligt ist, werden von den Erwerbslosenbera-

tungsstellen überwiegend als formell eingestuft. Bei Arbeitslosenzentren ist die Hälf-

te der beschriebenen Netzwerke auch bei einer Jobcenter-Beteiligung informell. Ist 

ein Jobcenter an den Netzwerken der Erwerbslosenberatungsstellen beteiligt, ge-

winnen schriftliche Vereinbarungen und vor allem die Beauftragung als Grundlage 

des Netzwerks an Bedeutung.  

� Für Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen sind Inhalte und Ziele der 
Netzwerkarbeit weitgehend vergleichbar. Den Angaben zufolge werden in den Netzwer-

ken häufig mehrere Inhalte und Ziele parallel bearbeitet bzw. verfolgt.  

o Die Inhalte und Ziele der beschriebenen Netzwerke zeigen, dass deren Mitglieder in-

tensiv kooperieren, um einerseits die Versorgung und Beratungsleistungen für die 

Zielgruppen zu verbessern und um andererseits die Netzwerkstrukturen zu optimie-

ren.  
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o Zu den zentralen Inhalten der Netzwerkarbeit zählen insbesondere die konkrete Zu-

sammenarbeit der Netzwerkakteure, der Austausch zu generellen Problemlagen der 

Besucher/-innen bzw. der Ratsuchenden und die strategische Ausrichtung des 

Netzwerks.  

o Als Ziele werden für fast alle beschriebenen Netzwerke die Verbesserung des Infor-

mations- und Erfahrungsaustausches und eine bessere Verzahnung und Abstim-

mung von Hilfsangeboten angegeben. Ebenfalls hohe Anteilswerte entfallen auf die 

Verbesserung der Versorgungsstrukturen im Interesse der Ratsuchenden.  

Schluss 

� Die Ergebnisse zu den Arbeitsbeziehungen und die Beschreibungen der Netzwerke zei-

gen, dass die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen vielfach in Arbeits-

strukturen – einseitige Arbeitsbeziehungen, Kooperationen und Netzwerke – mit zahlrei-

chen und unterschiedlichen Akteuren eingebunden sind. Darüber hinaus zeigen die Er-

gebnisse, dass die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen intensiv ko-

operieren, um einerseits die Versorgung und Beratungsleistungen für die Zielgruppen zu 

verbessern und um andererseits die Netzwerkstrukturen zu optimieren.  

� Angesichts der vielfältigen Problemlagen der Besucher/-innen bzw. Ratsuchenden in den 

Einrichtungen ist es für die Berater/-innen zwingend notwendig, einerseits über entspre-

chende Fachkenntnisse zu verfügen bzw. sie zu erwerben und diese laufend an die ak-

tuellen Entwicklungen anzupassen. Andererseits sind die Problemlagen der Besucher/-

innen bzw. Ratsuchenden vielschichtig, so dass andere Einrichtungen einbezogen wer-

den müssen. Hierfür sind entsprechende Netzwerkstrukturen zu Beratungseinrichtungen, 

Fachdiensten, Ämtern etc. erforderlich, die jedoch zunächst einmal aufgebaut und ge-

pflegt werden müssen. Bestehende Netzwerke können dann auch dazu dienen, die not-

wendigen Fachkenntnisse zu erwerben. Beides – Erwerb und Aktualisierung von Fach-

kenntnissen sowie Aufbau und Pflege von Netzwerken – zählen somit zum Aufgaben-

spektrum der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. 

� Die Ergebnisse der Befragung „Netzwerken“ machen deutlich, dass die Erfüllung der 

Aufgaben von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen voraussetzungs-

reich ist: Sie stellt besondere Herausforderung an die Einrichtungen und an die Beschäf-

tigten, die neben den originären Aufgaben – wie etwa ein niedrigschwelliges Angebote 

für Begegnungsmöglichkeiten, trägerunabhängige und qualitätsgesicherte Beratungen, 

die Wahrnehmung einer Lotsenfunktion – auch Netzwerkarbeit einschließt. Diese Netz-

werkarbeit muss daher als notwendiger und wesentlicher Bestandteil des Aufgabenspek-

trums von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen betrachtet werden. 
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Einleitung 

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS 

NRW) fördert seit 2011 die Arbeit von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren 

mit einem neuen Landesprogramm (MAIS NRW 2010). Insgesamt werden derzeit 73 Er-

werbslosenberatungsstellen und 69 Arbeitslosenzentren gefördert. 19 Träger sind zugleich 

Träger einer Erwerbslosenberatungsstelle und eines Arbeitslosenzentrums (Stand Juli 2013). 

Mit Hilfe des Programms soll erwerbslosen Personen eine trägerunabhängige und qualitäts-

gesicherte Beratung und Begleitung ermöglicht werden. Das Angebot richtet sich insbeson-

dere an erwerbslose Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, darüber hinaus können 

auch Erwerbslose nach dem SGB III, ältere Erwerbslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Men-

schen, Berufsrückkehrende sowie Beschäftigte mit aufstockenden SGB II-Leistungen das Be-

ratungsangebot in Anspruch nehmen. 

Arbeitslosenzentren ermöglichen als niedrigschwellige Angebote den Besucherinnen und Be-

suchern Möglichkeiten für Begegnungen und soziale Kontakte und verhindern oder reduzie-

ren die Vereinzelung. Arbeitslosenzentren schließen die erwerbslosen Menschen für weiter-

führende Beratungsangebote auf und verweisen im Rahmen einer Lotsenfunktion auf pas-

sende Einrichtungen. 

Für Erwerbslosenberatungsstellen steht die Unterstützung der Ratsuchenden zu ihrer weite-

ren beruflichen Entwicklung im Mittelpunkt der Beratung. Die Ratsuchenden erhalten in den 

Beratungsstellen Informationen über Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Be-

ratungen zu ihrer wirtschaftlichen und psychosozialen Situation sowie rechtskreisübergrei-

fende Unterstützung bei rechtlichen Fragestellungen. Darüber hinaus eröffnen die Bera-

tungsstellen Wege zu weiteren Hilfeangeboten und stellen die erforderlichen Kontakte her. 

Die Umsetzung erfolgt in der Regel im Rahmen von Einzelberatungen, aber auch Gruppenbe-

ratungen und Informationsveranstaltungen sowie Kurzberatungen werden von den Erwerbs-

losenberatungsstellen angeboten.  

Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH hat die fachliche Begleitung 

des Landesprogramms übernommen. Um die Zuwendungsempfänger bei der Qualitätsent-

wicklung und -sicherung zu unterstützen, gewährleistet die G.I.B. einen Informations- und 

Beratungsservice sowie die Organisation und Durchführung von Erfahrungsaustausch- und 

Fortbildungsveranstaltungen. Die Teilnahme der Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslo-

senzentren daran ist verpflichtend. Regelmäßig stattfindende Erhebungen sind im Rahmen 

des Landesprogramms zur Förderung von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungs-

stellen vorgesehen. So gibt es unter anderem ein Monitoring zur Erfassung der Beratungstä-

tigkeit von Erwerbslosenberatungsstellen. Aufgrund ihres niedrigschwelligen Ansatzes ist dies 

für die Arbeitslosenzentren jedoch nicht vorgesehen. Allerdings enthält das durchgeführte 

Monitoring keine Informationen zum Thema „Netzwerken“, obwohl darin eine wichtige Funk-

tion der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen besteht.  
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Die Vernetzung mit anderen Akteuren stellt eine Notwendigkeit für ein gutes Funktionieren 

beider Einrichtungen dar. Zu welchen Akteuren Netzwerkstrukturen bestehen, ist dem MAIS 

NRW und der G.I.B. aus Kontakten zu den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungs-

stellen zwar grundsätzlich bekannt, unbekannt ist jedoch, wie die Bedeutung und Zufrieden-

heit mit diesen Akteuren ist, wie die Form der Zusammenarbeit konkret aussieht und auf 

welcher regionalen Ebene diese jeweils stattfindet.  

Netzwerke sind gerade für Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen von großer 

Bedeutung, um über Informationen über weiterführende Angebote oder durch die Vermitt-

lung oder Kontaktaufnahme zu anderen arbeitsmarktpolitischen Akteuren (wie beispielsweise 

psychosozialen Dienstleistungen oder der Schuldnerberatung) ein passendes Hilfesystems zu 

entwickeln. Eine breite Vernetzung gilt insbesondere dann als unerlässlich, wenn die Perso-

nen Mehrfachproblemlagen aufweisen, wie es bei den meisten Erwerbslosen in den Arbeits-

losenzentren und bei Ratsuchenden in den Erwerbslosenberatungsstellen der Fall ist (zu 

Problemlagen vgl. Bericht Erwerbslosenberatungsstellen 2012, G.I.B. 2012). Vorteile, die sich 

aus einem fallbezogenen Zusammenwirken mit anderen Leistungsträgern und Institutionen 

ergeben, bestehen in der Verknüpfung von Angeboten, Abstimmung individueller Bedarfe 

sowie in der Nutzung von Spezialisierung. Für die fachliche Begleitung des Landesprogramms 

durch die G.I.B. ist nicht nur die Unterstützung der Einrichtungen bei der Vernetzung an sich 

von Bedeutung, insbesondere soll eine Vernetzung zwischen den im Landesprogramm geför-

derten Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen stattfinden, um Synergien und 

eine Verschränkung beider Leistungen zu erzeugen. Von Bedeutung ist zudem, dass mög-

lichst gute Arbeitsbeziehungen mit weiteren Einrichtungen bestehen, die im Rahmen der 

Landesförderung ein ähnliches Klientel bedienen bzw. ähnliche Themen bearbeiten wie die 

Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. Dies gilt zum Beispiel für Akteure in 

den Programmen „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ oder „arbeitsmarktpolitisches 

Netzwerkcoaching in städtischen Problemgebieten“. 

Da von Seiten der fachlichen Begleitung der Bedarf nach solchen Netzwerkinformationen be-

steht, hat die G.I.B. eine Erhebung zum Thema „Netzwerken“ durchgeführt, um das Aufga-

benspektrum der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen abbilden zu können. 

Die Ziele dieser Erhebung umfassen folgende Aspekte: 

� Die Abbildung eines Status Quo von Netzwerkstrukturen mit arbeitsmarktpolitischen Akt-

euren. Die Erhebung dient der Messung des Status Quo als Ausgangssituation (Stand 

2012), um zu späteren Zeitpunkten Veränderungen ermitteln zu können.  

� Die Abbildung eines Status Quo zu Netzwerkstrukturen mit arbeitsmarktpolitischen Akt-

euren. Dieser Status Quo soll als Grundlage dienen, um unzureichende Vernetzungen 

von Akteuren zu ermitteln oder ungewöhnliche Strukturen zu erkennen und ggf. Verbes-

serungsmöglichkeiten und Handlungsbedarfe abzuleiten, die über Angebote der fachli-

chen Begleitung unterstützt werden können.  

� Demnach besteht das nächste Ziel in der Ermittlung von Ansatzpunkten für die fachliche 

Begleitung durch die G.I.B. zur Verbesserung der Netzwerkstrukturen.  
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� Außerdem sollen Einrichtungen für weitere Fallstudien ermittelt werden, die dann auf 

Grundlage von qualitativen Analyseverfahren detailliertere Erkenntnisse ermöglichen sol-

len.  

Die Datenbasis der Untersuchung stammt aus einer Erhebung, die seitens der G.I.B. eigens 

für das Projekt „Vernetzung von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in 

NRW“ durchgeführt wurde. Vor der Befragung fand ein Online-Pretest unter Mitwirkung eini-

ger Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen statt. Im Sinne der Datenqualität 

konnten auf diese Weise Unklarheiten erkannt und überarbeitet werden. Anschließend fand 

im Zeitraum vom 21.11.2012 bis zum 31.12.2012 die Online-Befragung statt, zu deren Teil-

nahme alle Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen Nordrhein-Westfalens 

aufgerufen waren, die im Rahmen des Landesprogramms gefördert werden. Die Teilnahme-

bereitschaft an der Erhebung ist mit Rücklaufquoten von 68 % im Falle der Arbeitslosenzen-

tren (= 51 Einrichtungen) und 78 % der Erwerbslosenberatungsstellen (= 67 Einrichtungen) 

insgesamt relativ hoch zu bewerten.  

Bei den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen wurde erhoben, zu welchen 

Behörden, anderen Einrichtungen oder sonstigen Akteuren Arbeitsbeziehungen bestehen und 

welche Merkmale diese Arbeitsbeziehungen aufweisen. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 1 

vorgestellt. Darüber hinaus konnten von den befragten Einrichtungen Netzwerke beschrieben 

werden, die von diesen als wichtige Kooperationen für die Umsetzung des Landesprogramms 

betrachtet werden. Zu den beschriebenen Netzwerken wurden weitere Merkmale erhoben, 

die in Abschnitt 2 dargestellt werden.1 

 

  

                                           

1 Die Erhebung enthielt ergänzend zu den o. g. netzwerkbezogenen Themen auch Fragen zum Umfang des Angebots und zum 
Einsatz von Ehrenamtlichen in den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. Die Auswertungsergebnisse zu die-
sen Fragen sind dem Anhang zu entnehmen. 
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1. Arbeitsbeziehung in Netzwerken 

Zur Beschreibung der Arbeitsbeziehungen konnten die befragten Arbeitslosenzentren und 

Erwerbslosenberatungsstellen Angaben zu 21 arbeitsmarktpolitischen Akteuren machen.2 Um 

die Arbeitsbeziehungen differenzierter betrachten zu können, wurden in diesem Kontext fol-

gende Merkmale erhoben: 

� Form der Arbeitsbeziehungen: Die Arbeitsbeziehungen wurden nach zwei Typen dif-

ferenziert, die den Grad der Kommunikation und Zusammenarbeit ausdrücken.  

� Bedeutungen: Erhoben wurde die Bedeutung für jeden Akteur auf einer aufsteigenden 

Skala von 1 bis 6.  

� Zufriedenheit: Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbeziehungen wurde für jeden Akteur 

ebenfalls auf einer aufsteigenden Skala von 1 bis 6 erhoben.  

� Räumliche Struktur: Gefragt wurde nach der Ebene, auf der eine Arbeitsbeziehung 

stattfindet. Als Kategorien standen quartierbezogen, lokal, überregional oder keine der 

genannten Ebenen zur Verfügung. Dabei bestand die Möglichkeit, Mehrfachantworten 

abzugeben. 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Erhebung für jedes der oben ge-

nannten Merkmale in separaten Abschnitten dargestellt. Dabei werden die Ergebnisse jeweils 

für Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen getrennt aufgeführt und anschlie-

ßend ausgewählte Ergebnisse beider Einrichtungstypen einander gegenübergestellt. 

1.1 Formen der Arbeitsbeziehungen  

Die Unterscheidung von Arbeitsbeziehungen erfolgte in zwei Formen, die jeweils vom Grad 

der Kommunikation und Zusammenarbeit abhängen. Zum einen handelt es sich dabei um 

einseitige Arbeitsbeziehungen zu Akteuren, die nur bei konkretem Bedarf vom Arbeitslosen-

zentrum oder der Erwerbslosenberatungsstelle kontaktiert werden. Zum anderen finden Ko-

operationen statt, die eine wechselseitige Zusammenarbeit von Akteuren voraussetzen und 

entweder bei konkretem Bedarf genutzt werden oder institutionalisiert sind. Diese beiden 

Formen der Arbeitsbeziehungen wurden in Bezug auf 21 konkret benannte Akteure abge-

fragt. Außerdem konnten die Befragten angeben, ob sie zu den genannten Akteuren über-

haupt eine Arbeitsbeziehung aufweisen. 

  

                                           

2 Auf Erfahrungsaustauschen mit Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen und im Pretest wurden die wichtigsten 
Akteure für beide Einrichtungstypen bestimmt. In der Erhebung wurden für beide Einrichtungstypen dieselben Akteure aufge-
führt, lediglich für Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen wurden die Akteure jeweils aus der Perspektive der 
befragten Einrichtung formuliert (vgl. Fragebögen im Anhang). 

Außerdem wurde auf Erfahrungsaustauschen mit Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen das „Netzwerk“ als eine 
dritte Form der Arbeitsbeziehung diskutiert. Die Diskussionen legten nahe, in der Erhebung auf das „Netzwerk“ als besondere 
und separat zu erfassende Form der Arbeitsbeziehung zu verzichten. 
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Arbeitslosenzentren 

Tabelle 1 ist zu entnehmen, inwiefern Arbeitsbeziehungen zwischen den Arbeitslosenzentren 

und arbeitsmarktpolitischen Akteuren vorliegen und inwiefern es sich bei vorhandenen Ar-

beitsbeziehungen entweder um einseitige Arbeitsbeziehungen oder um Kooperationen zwi-

schen Arbeitslosenzentren und anderen Akteuren handelt.  

Tabelle 1: Netzwerkstrukturen in NRW, Arbeitsbeziehungen der Arbeitslosenzentren 

 

Arbeitsbeziehung insgesamt 

Nennungen 

insgesamt 
Keine  

Arbeitsbe-

ziehung 

Einseitige  
Arbeitsbezie-

hung 

Kooperation 

in % in % in % absolut 

Jobcenter 2,2 32,6 65,2 46 

Schuldnerberatung 2,2 23,9 73,9 46 

Beschäftigungsträger 2,3 32,6 65,1 43 

Erwerbslosenberatungsstellen 4,5 11,4 84,1 44 

Bildungseinrichtungen 6,7 37,8 55,6 45 

Agentur für Arbeit 8,7 60,9 30,4 46 

Kirche/Wohlfahrt 10,9 17,4 71,7 46 

Psychosoziale Beratungsstelle 11,4 36,4 52,3 44 

Frauenberatungsstellen 13,6 25,0 61,4 44 

Andere Arbeitslosenzentren 15,2 10,9 73,9 46 

Migrationsberatungsstelle 15,2 30,4 54,3 46 

Suchtberatung 17,8 33,3 48,9 45 

Kommunales Sozialamt 18,2 45,5 36,4 44 

Kommunales Wohnungs- 
und/oder Wohngeldamt 

18,2 52,3 29,5 44 

Rentenversicherung 22,7 65,9 11,4 44 

Gerichte 25,6 53,5 20,9 43 

Krankenkassen 26,7 62,2 11,1 45 

Betriebe/Unternehmen 29,5 36,4 34,1 44 

Kommunales Ausländeramt 32,6 53,5 14,0 43 

Kommunales Jugendamt 39,5 39,5 20,9 43 

Kommunales Gesundheitsamt 51,2 37,2 11,6 43 

Die Befragten konnten angeben, ob eine Arbeitsbeziehung zum jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteur besteht 
oder nicht besteht und welche Form eine vorhandene Arbeitsbeziehung ggf. hat. Angaben zum N beziehen sich 
auf die Zahl der Antworten in Bezug auf die jeweiligen Akteure.  

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Nach Angaben der Arbeitslosenzentren bestehen deutliche Unterschiede zwischen den abge-

fragten Akteuren (vgl. Tabelle 1). So gibt zum einen fast jede Einrichtung an, Arbeitsbezie-

hungen z. B. zu Jobcenter und Agentur für Arbeit, zur Schuldner- oder Erwerbslosenberatung 

oder Bildungseinrichtungen zu haben (Anteil „keine Arbeitsbeziehung“ kleiner 10 %).  

  



Netzwerkstrukturen bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 
 

18  
 

Auf der anderen Seite des Spektrums liegen insbesondere kommunale Ämter, zu denen ver-

gleichsweise selten Arbeitsbeziehungen bestehen (Anteil „keine Arbeitsbeziehung“ größer 

32 %). Auch zu Gerichten, Krankenkassen, Rentenversicherung und Betrieben ist eine Ar-

beitsbeziehung relativ selten. 

Tabelle 2 stellt die Verteilung der beiden abgefragten Arbeitsbeziehungen – Kooperation und 
einseitige Arbeitsbeziehung – für jene Arbeitslosenzentren dar, die nach eigenen Angaben 
eine Arbeitsbeziehung zum betreffenden Akteur aufweisen. Demnach wird vor allem mit Er-
werbslosenberatungsstellen (88,1 %) sowie mit anderen Arbeitslosenzentren (87,2 %) ko-
operiert. Aber auch die Kirche und Wohlfahrt (80,5 %), Schuldnerberatungen (76,6 %) und 
Frauenberatungsstellen (71,1 %) weisen hohe Kooperationsanteile auf.  

Tabelle 2: Netzwerkstrukturen in NRW, Arbeitsbeziehungen der Arbeitslosenzentren 

 Kooperation 
einseitige  

Arbeitsbeziehung 
Insgesamt 

 absolut in % absolut in % absolut 

Erwerbslosenberatungsstellen  37 88,1 5 11,9 42 

Schuldnerberatung  34 75,6 11 24,4 45 

Andere Arbeitslosenzentren  34 87,2 5 12,8 39 

Kirche/Wohlfahrt  33 80,5 8 19,5 41 

Jobcenter  30 66,7 15 33,3 45 

Beschäftigungsträger  28 66,7 14 33,3 42 

Frauenberatungsstellen  27 71,1 11 28,9 38 

Bildungseinrichtungen  25 59,5 17 40,5 42 

Migrationsberatungsstelle  25 64,1 14 35,9 39 

Psychosoziale Beratungsstelle  23 59,0 16 41,0 39 

Suchtberatung  22 59,5 15 40,5 37 

Kommunales Sozialamt  16 44,4 20 55,6 36 

Betriebe/Unternehmen  15 48,4 16 51,6 31 

Agentur für Arbeit  14 33,3 28 66,7 42 

Kommunales Wohnungs- u./o. Wohngeld-
amt  

13 36,1 23 63,9 36 

Gerichte  9 28,1 23 71,9 32 

Kommunales Jugendamt  9 34,6 17 65,4 26 

Kommunales Ausländeramt  6 20,7 23 79,3 29 

Rentenversicherung 5 14,7 29 85,3 34 

Krankenkassen 5 15,2 28 84,8 33 

Kommunales Gesundheitsamt  5 23,8 16 76,2 21 

Die Befragten konnten angeben, welche Form der Arbeitsbeziehung zum jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Ak-
teur besteht. Angaben zum N beziehen sich auf jene Arbeitslosenzentren, die angaben, dass eine Arbeitsbezie-
hung in Form einer Kooperation oder einer einseitigen Arbeitsbeziehung vorliegt (vgl. Tabelle 1). 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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Anders verhält es sich im Hinblick auf kommunale Akteure. Hier ist der Anteil an Kooperatio-
nen deutlich geringer und variiert lediglich zwischen 44,4 % (kommunales Sozialamt) und 
20,7 % (kommunales Ausländeramt), das heißt die Arbeitsbeziehungen finden überwiegend 
einseitig statt. Dabei ist zugleich zu berücksichtigen, dass für vergleichsweise viele Arbeitslo-
senzentren gar keine Arbeitsbeziehungen zu den Ämtern bestehen. Einseitige Arbeitsbezie-
hungen kommen am häufigsten bei Krankenkassen sowie bei Rentenversicherungen vor 
(84,8 % bzw. 85,3 %). Allerdings fällt auch die Anzahl der genannten Arbeitsbeziehungen 
(Werte zwischen 21 und 42 %) relativ gering aus. 

Erwerbslosenberatungsstellen 

Tabelle 3 ist zu entnehmen, inwiefern Arbeitsbeziehungen zwischen den Erwerbslosenbera-

tungsstellen und arbeitsmarktpolitischen Akteuren vorliegen und inwiefern es sich bei vor-

handen Arbeitsbeziehungen entweder um einseitige Arbeitsbeziehungen oder um Kooperati-

onen zwischen Erwerbslosenberatungsstellen und anderen Akteuren handelt. Nach Angaben 

der Erwerbslosenberatungsstellen sind deren Arbeitsbeziehungen mit denen der Arbeitslo-

senzentren (vgl. Tabelle 1) weitgehend vergleichbar: Einerseits bestehen deutliche Unter-

schiede zwischen den abgefragten Akteuren, andererseits sind die Arbeitsbeziehungen der 

Erwerbslosenberatungsstellen zu den jeweiligen Akteuren ähnlich ausgeprägt wie bei den 

Arbeitslosenzentren. So weisen fast alle Erwerbslosenberatungsstellen eine Arbeitsbeziehung 

z. B. zu Jobcenter und Agentur für Arbeit, zur Schuldner- oder Erwerbslosenberatung oder 

Bildungseinrichtungen auf (Anteil „keine Arbeitsbeziehung“ kleiner 10 %). Vergleichsweise 

selten werden Arbeitsbeziehungen zu kommunalen Ämtern, Gerichten, Krankenkassen, Ren-

tenversicherung und Betrieben genannt. 

Tabelle 3: Netzwerkstrukturen in NRW, Arbeitsbeziehungen der Erwerbslosenberatungsstellen  

 Arbeitsbeziehung insgesamt Nennungen 
insgesamt Keine  

Arbeitsbezie-
hung 

Einseitige  
Arbeitsbezie-

hung 

Kooperation 

in % in % in % absolut 

Jobcenter 1,5 31,8 66,7 66 

Schuldnerberatung 3,0 28,8 68,2 66 

Agentur für Arbeit 3,1 63,1 33,8 65 

Beschäftigungsträger 6,3 23,4 70,3 64 

Andere  

Erwerbslosenberatungsstellen 
7,7 12,3 80,0 65 

Bildungseinrichtungen 7,9 30,2 61,9 63 

Migrationsberatungsstelle 9,2 15,4 75,4 65 

Psychosoziale Beratungsstelle 9,4 31,3 59,4 64 

Kommunales Sozialamt 10,8 58,5 30,8 65 

Frauenberatungsstellen 13,8 16,9 69,2 65 

Kommunales Wohnungs- 

und/oder Wohngeldamt 
15,2 71,2 13,6 66 

Kirche/Wohlfahrt 15,4 9,2 75,4 65 

Betriebe/Unternehmen 15,6 65,6 18,8 64 
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 Arbeitsbeziehung insgesamt Nennungen 

insgesamt Keine  
Arbeitsbezie-

hung 

Einseitige  
Arbeitsbezie-

hung 

Kooperation 

in % in % in % absolut 

Suchtberatung 17,5 31,7 50,8 63 

Krankenkassen 21,2 72,7 6,1 66 

Kommunales Jugendamt 23,4 45,3 31,3 64 

Kommunales Ausländeramt 23,4 64,1 12,5 64 

Arbeitslosenzentren 24,2 4,8 71,0 62 

Gerichte 24,6 67,7 7,7 65 

Rentenversicherung 27,7 69,2 3,1 65 

Kommunales Gesundheitsamt 33,3 55,6 11,1 63 

Die Befragten konnten angeben, ob eine Arbeitsbeziehung zum jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteur besteht 
oder nicht besteht und welche Form eine vorhandene Arbeitsbeziehung ggf. hat. Angaben zum N beziehen sich 
auf die Zahl der Antworten in Bezug auf die jeweiligen Akteure.  

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Tabelle 4 zeigt, zu welchen Anteilen jeweils Kooperationen und einseitige Arbeitsbeziehungen 

zwischen den befragten Erwerbslosenberatungsstellen und den unterschiedlichen arbeits-

marktpolitischen Akteuren bestehen.  

Überwiegend kooperative Arbeitsbeziehungen finden nach Angabe der Erwerbslosenbera-

tungsstellen mit etwa der Hälfte der angeführten Akteure statt. Darunter verzeichnen Ar-

beitslosenzentren (93,6 %), Kirche und Wohlfahrt (89,1 %) sowie andere Erwerbslosenbera-

tungsstellen (86,7 %) die größten Kooperationsanteile. Deutlich geringer sind die Anteile in 

Bezug auf die verschiedenen kommunalen Akteure. Diese variieren lediglich zwischen 40,8 % 

(kommunales Jugendamt) und 16,1 % (kommunales Wohnungs- und/oder Wohngeldamt). 

Kaum kooperiert wird mit Gerichten (10,2 %), Krankenkassen (7,7 %) und der Rentenversi-

cherung (4,3 %). Demzufolge werden in Bezug auf diese Akteure nahezu ausschließlich ein-

seitige Arbeitsbeziehungen praktiziert. 
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Tabelle 4: Netzwerkstrukturen in NRW, Arbeitsbeziehungen der Erwerbslosenberatungsstellen 

 Kooperation einseitige  
Arbeitsbeziehung 

Insgesamt 

 absolut in % absolut in % absolut 

Andere Erwerbslosenberatungsstellen 52 86,7 8 13,3 60 

Kirche/Wohlfahrt 49 89,1 6 10,9 55 

Migrationsberatungsstelle 49 83,1 10 16,9 59 

Frauenberatungsstellen 45 80,4 11 19,6 56 

Beschäftigungsträger 45 75,0 15 25,0 60 

Schuldnerberatung 45 70,3 19 29,7 64 

Arbeitslosenzentren 44 93,6 3 6,4 47 

Jobcenter 44 67,7 21 32,3 65 

Bildungseinrichtungen 39 67,2 19 32,8 58 

Psychosoziale Beratungsstelle 38 65,5 20 34,5 58 

Suchtberatung 32 61,5 20 38,5 52 

Agentur für Arbeit 22 34,9 41 65,1 63 

Kommunales Jugendamt 20 40,8 29 59,2 49 

Kommunales Sozialamt 20 34,5 38 65,5 58 

Betriebe/Unternehmen 12 22,2 42 77,8 54 

Kommunales Wohnungs- u./o. Wohngeld-

amt 

9 16,1 47 83,9 56 

Kommunales Ausländeramt 8 16,3 41 83,7 49 

Kommunales Gesundheitsamt 7 16,7 35 83,3 42 

Gerichte 5 10,2 44 89,8 49 

Krankenkassen 4 7,7 48 92,3 52 

Rentenversicherung 2 4,3 45 95,7 47 

Die Befragten konnten angeben, welche Form der Arbeitsbeziehung zum jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Ak-
teur besteht. Angaben zum N beziehen sich auf jene Arbeitslosenzentren, die angaben, dass eine Arbeitsbezie-
hung in Form einer Kooperation oder einer einseitigen Arbeitsbeziehung vorliegt (vgl. Tabelle 3).  

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 
G.I.B. 

 

Gegenüberstellung Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

In der Abbildung sind jene drei Akteure hervorgehoben (schwarze Balken), bei denen die 

stärkste Differenz zwischen beiden Einrichtungstypen festgestellt werden kann. Demnach 

haben die Arbeitslosenzentren deutlich häufiger eine kooperative Beziehung zu den Migrati-

onsberatungsstellen. Die Erwerbslosenberatungsstellen haben deutlich häufiger eine Koope-

ration mit Betrieben/Unternehmen, kommunalen Wohnungs- und/oder Wohngeldämtern und 

mit Gerichten. Ebenfalls farbig hervorgehoben sind kommunale Akteure (dunkelgrau). Zu 

diesen Akteuren (Sozial-, Wohnungs- und/oder Wohngeld-, Gesundheits- und Ausländeramt) 

haben die Erwerbslosenberatungsstellen eher eine kooperative Arbeitsbeziehung als die Ar-

beitslosenzentren; einzige Ausnahme stellt das kommunale Jugendamt dar, bei dem Arbeits-

losenzentren in stärkerem Maße Kooperationen aufweisen. In Bezug auf Jobcenter und die 
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Agentur für Arbeit (quer gestreift) bestehen unter den beiden Einrichtungstypen keine gro-

ßen Unterschiede zwischen den Anteilswerten für Kooperationen. 

Abbildung 1 ist zu entnehmen, zu welchen Akteuren die Kooperation bei den Arbeitslosen-

zentren oder bei den Erwerbslosenberatungsstellen überwiegt. Zu diesem Zweck wurden die 

Anteilswerte der Kooperation für jeden Akteur zugrunde gelegt und die Differenz zwischen 

den Anteilswerten der Arbeitslosenzentren und der Erwerbslosenberatungsstellen gebildet 

(Ursprungswerte in Tabelle 2 und Tabelle 4). Ist der Anteilswert für die Arbeitslosenzentren 

im Vergleich zu denen der Erwerbslosenberatungsstellen höher, ist der Balken in der Abbil-

dung auf der linken Seite dargestellt (mehr Kooperation bei ALZ). Ist der Anteilswert bei den 

Erwerbslosenberatungsstellen höher, befindet sich der Balken auf der rechten Seite. Die 

Länge der Balken gibt an, wie groß die Differenz zwischen Arbeitslosenzentren und Erwerbs-

losenberatungsstellen in Prozentpunkten ist. 

In der Abbildung sind jene drei Akteure hervorgehoben (schwarze Balken), bei denen die 

stärkste Differenz zwischen beiden Einrichtungstypen festgestellt werden kann. Demnach 

haben die Arbeitslosenzentren deutlich häufiger eine kooperative Beziehung zu den Migrati-

onsberatungsstellen. Die Erwerbslosenberatungsstellen haben deutlich häufiger eine Koope-

ration mit Betrieben/Unternehmen, kommunalen Wohnungs- und/oder Wohngeldämtern und 

mit Gerichten. Ebenfalls farbig hervorgehoben sind kommunale Akteure (dunkelgrau). Zu 

diesen Akteuren (Sozial-, Wohnungs- und/oder Wohngeld-, Gesundheits- und Ausländeramt) 

haben die Erwerbslosenberatungsstellen eher eine kooperative Arbeitsbeziehung als die Ar-

beitslosenzentren; einzige Ausnahme stellt das kommunale Jugendamt dar, bei dem Arbeits-

losenzentren in stärkerem Maße Kooperationen aufweisen. In Bezug auf Jobcenter und die 

Agentur für Arbeit (quer gestreift) bestehen unter den beiden Einrichtungstypen keine gro-

ßen Unterschiede zwischen den Anteilswerten für Kooperationen. 
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Abbildung 1: Kooperative Arbeitsbeziehungen, Differenz ALZ/EBS beim Anteil "Kooperation" (in Pro-

zentpunkten) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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1.2 Die Bedeutung der Arbeitsbeziehungen zu anderen arbeitsmarktpoli-

tischen Akteuren  

In der Erhebung wurden die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen gebeten, 

die Bedeutung von bestehenden Arbeitsbeziehungen zu den abgefragten arbeitsmarktpoliti-

schen Akteuren anzugeben. Hierfür konnte der Grad der Bedeutung auf einer Skala von 1 bis 

6 angegeben werden (1 = „sehr geringe Bedeutung“, 6 = „sehr hohe Bedeutung“). 

Die Bedeutung von Arbeitsbeziehungen zu den Akteuren wurde nach der ebenfalls erfragten 

Form der Arbeitsbeziehung, also differenziert nach Kooperation und einseitiger Arbeitsbezie-

hung, ausgewertet. Nachfolgend werden die Angaben der Arbeitslosenzentren und Erwerbs-

losenberatungsstellen dargestellt und dabei die durchschnittliche Bedeutung nach der Form 

der Arbeitsbeziehungen zu den jeweiligen Akteuren unterschieden. Anschließend folgt eine 

Gegenüberstellung der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. 

Arbeitslosenzentren 

Abbildung 2 zeigt eine differenzierte Betrachtung der Bedeutung von Kooperationen und ein-

seitigen Arbeitsbeziehungen der Arbeitslosenzentren zu den elf bedeutendsten Akteuren, die 

von den Arbeitslosenzentren benannt wurden. Es ist zu erkennen, dass sowohl bei den Ko-

operationen als auch bei den einseitigen Arbeitsbeziehungen die größte Bedeutung den Job-

centern zukommt. Auf einer aufsteigenden Skala von 1 bis 6 (1 = sehr geringe Bedeutung; 

6 = sehr hohe Bedeutung) weisen die Jobcenter einen durchschnittlichen Wert von 5,5 auf.  

Insgesamt wird deutlich, dass den Kooperationen eine höhere Bedeutung zukommt als den 

einseitigen Arbeitsbeziehungen. Lediglich bei Jobcentern (Mittelwerte einseitige Arbeitsbezie-

hung: 5,5/Kooperation: 5,5) und anderen Arbeitslosenzentren (4,5/4,4) sind beide Formen 

der Arbeitsbeziehungen nahezu gleich bedeutend. Nach Angabe der Arbeitslosenzentren be-

stehen die größten Unterschiede bei Migrationsberatungsstellen (2,8/4,5) sowie bei Kirche 

und Wohlfahrt (3,0/4,6). 



Netzwerkstrukturen bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen  
 

25 
 

Abbildung 2:  Die Bedeutung der Arbeitsbeziehungen von Arbeitslosenzentren zu den 11 bedeutends-

ten Akteuren (Mittelwerte) 
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Bedeutung, die Arbeitslosenzentren auf einer Skala von 1 bis 6 angaben. 1 bedeutete dabei „sehr geringe Bedeu-
tung“, 6 bedeutete „sehr hohe Bedeutung“. Angegeben ist der Mittelwert an allen Antworten in Bezug auf die je-
weiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure. Sortiert wurde absteigend anhand der Gesamtbedeutung (vgl. Abbil-
dung 2). Die Befragten konnten zuvor angeben, ob eine Arbeitsbeziehung besteht oder nicht. Die Berechnung des 
Mittelwertes basiert auf der Zahl der Befragten, die eine Arbeitsbeziehung angaben (siehe Angabe zu N). Anga-
ben zum N beziehen sich auf die Zahl der Antworten in Bezug auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure 
hinsichtlich der Bedeutung von einseitigen Arbeitsbeziehungen (erste Angabe) und Kooperationen (zweite Anga-
be). Befragte, die zuvor für den jeweiligen Akteur „keine Arbeitsbeziehung“ angaben, wurden nicht berücksichtigt. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Erwerbslosenberatungsstellen 

Auch die Erwerbslosenberatungsstellen wurden gebeten, für 21 Akteure die Bedeutung an-

zugeben. Abbildung 3 zeigt die elf bedeutendsten Akteure, die von den Erwerbslosenbera-

tungsstellen benannt wurden. Zu den bedeutendsten Akteuren zählen die Jobcenter und die 

Arbeitslosenzentren. Diese beiden Akteure weisen zudem – wie bei den Arbeitslosenzen-

tren – vergleichsweise geringe Unterschiede bei der Bedeutung auf. Für diese Akteure wird 

die Bedeutung von den Erwerbslosenberatungsstellen also etwa gleich stark eingeschätzt, 

unabhängig davon, ob es sich um einseitige Arbeitsbeziehungen oder um Kooperationen han-

delt. 
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Abbildung 3 verdeutlicht aber auch, dass zumeist jene Akteure, zu denen kooperative Ar-

beitsbeziehungen bestehen, als bedeutsamer eingeschätzt werden als jene, zu denen die Ar-

beitsbeziehungen einseitig sind. Besonders auffällig sind die Bedeutungsunterschiede zu an-

deren Erwerbslosenberatungsstellen (einseitige Arbeitsbeziehung: 3,0/Kooperation: 4,8). Je-

ne Erwerbslosenberatungsstellen, die nach eigenen Angaben eine einseitige Arbeitsbezie-

hung zu anderen Erwerbslosenberatungsstellen aufweisen, bewerten deren Bedeutung we-

sentlich geringer als die übrigen Erwerbslosenberatungsstellen mit kooperativen Arbeitsbe-

ziehungen. Im Unterschied zu dieser starken Differenz besteht bei der vergleichbaren Frage 

für die Arbeitslosenzentren keine Differenz: Die Arbeitslosenzentren bewerten die Bedeutung 

anderer Arbeitslosenzentren – unabhängig von der jeweiligen Form der Arbeitsbeziehungen – 

etwa gleich (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 3:  Die Bedeutung der Arbeitsbeziehungen von Erwerbslosenberatungsstellen zu den 11 

bedeutendsten Akteuren (Mittelwerte) 

 

Bedeutung, die Erwerbslosenberatungsstellen auf einer Skala von 1 bis 6 angaben. 1 bedeutete dabei „sehr ge-
ringe Bedeutung“, 6 bedeutete „sehr hohe Bedeutung“. Angegeben ist der Mittelwert an allen Antworten in Bezug 
auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure. Die Befragten konnten zuvor angeben, ob eine Arbeitsbezie-
hung besteht oder nicht. Die Berechnung des Mittelwertes basiert auf der Zahl der Befragten, die eine Arbeitsbe-
ziehung angaben (siehe Angabe zu N). Angaben zum N beziehen sich auf die Zahl der Antworten in Bezug auf die 
jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure hinsichtlich der Bedeutung von einseitigen Arbeitsbeziehungen (erste 
Angabe) und Kooperationen (zweite Angabe). Befragte, die die Angabe „keine Arbeitsbeziehung“ machten wur-
den hier nicht berücksichtigt. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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Gegenüberstellung Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

Abbildung 4 zeigt die durchschnittliche Bewertung der Bedeutung von Akteuren differenziert 

nach Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. Auf die Unterscheidung nach 

der Form der Arbeitsbeziehungen wurde zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet. Darge-

stellt sind jene neun Akteure, die in den vorherigen Darstellungen sowohl für die Arbeitslo-

senzentren als auch für die Erwerbslosenberatungsstellen zu den bedeutendsten Akteuren 

zählten. 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass beide Einrichtungstypen grundsätzliche ähnliche Bewer-

tungen der Bedeutung vornehmen. Dabei wird deutlich, dass die Erwerbslosenberatungsstel-

len die Bedeutung tendenziell höher einschätzen als die Arbeitslosenzentren.  

Abbildung 4:  Bedeutung der Arbeitsbeziehungen, Bewertung durch Arbeitslosenzentren und Erwerbs-

losenberatungsstellen (Mittelwerte)  
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Arbeitslosenzentren Erwerbslosenberatungsstellen
 

Bedeutung, die Erwerbslosenberatungsstellen auf einer Skala von 1 bis 6 angaben. 1 bedeutete dabei „sehr ge-
ringe Bedeutung“, 6 bedeutete „sehr hohe Bedeutung“. Angegeben ist der Mittelwert an allen Antworten in Bezug 
auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure. Die Befragten konnten zuvor angeben, ob eine Arbeitsbezie-
hung besteht oder nicht. Die Berechnung des Mittelwertes basiert auf der Zahl der Befragten, die eine Arbeitsbe-
ziehung angaben (siehe Angabe zu N). Angaben zum N beziehen sich auf die Zahl der Antworten in Bezug auf die 
jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure hinsichtlich der Bedeutung von einseitigen Arbeitsbeziehungen (erste 
Angabe) und Kooperationen (zweite Angabe). Befragte, die die Angabe „keine Arbeitsbeziehung“ machten wur-
den hier nicht berücksichtigt. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

  



Netzwerkstrukturen bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 
 

28  
 

1.3 Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbeziehungen zu anderen arbeits-

marktpolitischen Akteuren  

In der Erhebung wurden die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen gebe-

ten, die Zufriedenheit mit den bestehenden Arbeitsbeziehungen anzugeben. Hierfür konnte 

der Grad der Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 6 angegeben werden (1 = „sehr ge-

ringe Bedeutung“, 6 = „sehr hohe Bedeutung“). 

Die Ergebnisse der Zufriedenheit mit den Arbeitsbeziehungen zu den verschiedenen arbeits-

marktpolitischen Akteuren wurden, analog zur Bedeutung der Arbeitsbeziehungen, ebenfalls 

nach der Form der Arbeitsbeziehung differenziert ausgewertet. 

Arbeitslosenzentren 

Abbildung 5 zeigt eine Gegenüberstellung der Zufriedenheit mit den 10 am meisten zufrie-

denstellenden Akteuren differenziert nach einseitigen Arbeitsbeziehungen und Kooperatio-

nen. Wie bereits bei den Ergebnissen zu Bedeutung der Arbeitsbeziehungen zeigt sich auch 

in diesem Fall, dass den Kooperationen höhere Werte zukommen als den einseitigen Arbeits-

beziehungen. Dies gilt für alle Akteure, mit Ausnahme der Schuldnerberatung (Mittelwerte 

einseitige Arbeitsbeziehung 5,1; Kooperation 4,8) und den Frauenberatungsstellen (4,5; 4,3). 

Hier zeigen sich jedoch, ebenso wie für die Erwerbslosenberatungsstellen und andere Ar-

beitslosenzentren, lediglich minimale Unterschiede in der Bewertung der Zufriedenheit. 

Demgegenüber überwiegt bei allen weiteren Akteuren die Zufriedenheit bei einer kooperati-

ven Arbeitsbeziehung deutlich erkennbar. 
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Abbildung 5:  Die Zufriedenheit mir den Arbeitsbeziehungen zu den 10 am meisten zufriedenstellen-

den Akteuren (Mittelwerte) 

 

Zufriedenheit, die Arbeitslosenzentren auf einer Skala von 1 bis 6 angaben. 1 bedeutete dabei „sehr unzufrieden“, 
6 bedeutete „sehr zufrieden“. Angegeben ist der Mittelwert an allen Antworten in Bezug auf die zehn bedeutends-
ten arbeitsmarktpolitischen Akteure. Die Auswahl der Akteure basiert auf den Ergebnissen aus Abbildung 2. Die 
Befragten konnten zuvor angeben, ob eine Arbeitsbeziehung besteht oder nicht. Die Berechnung des Mittelwertes 
basiert auf der Zahl der Befragten, die eine Arbeitsbeziehung angaben (siehe Angabe zu N). Angaben zum N be-
ziehen sich auf die Zahl der Antworten in Bezug auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure hinsichtlich der 
Bedeutung von einseitigen Arbeitsbeziehungen (erste Angabe) und Kooperationen (zweite Angabe). Befragte, die 
die Angabe „keine Arbeitsbeziehung“ machten wurden hier nicht berücksichtigt. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

 
Abbildung 6 zeigt eine kombinierte Auswertung der Bedeutung und der Zufriedenheit in Be-

zug auf ausgewählte Akteure. Grundsätzlich ist zu beobachten, dass mit steigender Bedeu-

tung auch die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Akteur steigt. Eine besondere Lage im Dia-

gramm nimmt das Jobcenter ein: Während der Wert der Bedeutung im Mittel bei etwa 5,6 

liegt, wird die Zufriedenheit mit 3,7 relativ gering eingeschätzt. Das bedeutet, dass das Job-

center als der bedeutendste Akteur eingestuft wird, der Zufriedenheitswert im Vergleich zur 

Bedeutung jedoch unterdurchschnittlich ausfällt. Eine ähnliche Lage, wenn auch in abge-

schwächter Form, nimmt die Agentur für Arbeit ein (Bedeutung 4,0, Zufriedenheit 3,5). Diffe-

renziertere Auswertungen (ohne Abb.) zeigen, dass der Bedeutungswert von den einzelnen 

Arbeitslosenzentren zwischen 3 und 6 angegeben wird. Bei den Werten für die Zufriedenheit 

geben die Arbeitslosenzentren Werte zwischen 1 und 6 an. 
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Abbildung 6:  Gegenüberstellung von Bedeutung und Zufriedenheit der Arbeitsbeziehungen von Ar-

beitslosenzentren (Mittelwerte)  

 

Skala verkürzt 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

 

Erwerbslosenberatungsstellen 

Abbildung 7 zeigt die Zufriedenheit der Erwerbslosenberatungsstellen mit den Arbeitsbezie-

hungen zu den 10 am meisten zufriedenstellenden Akteuren. Ähnlich den Ergebnissen für die 

Bedeutung, zeigt sich im Zusammenhang mit Kooperationen eine höhere Zufriedenheit als 

mit einseitigen Arbeitsbeziehungen. Bei den meisten Akteuren ist der Unterschied jedoch ge-

ring und beträgt höchstens einen Skalenpunkt. Nur bei wenigen Akteuren ist die Differenz 

ausgeprägter: In Bezug auf die Arbeitslosenzentren bewerten die Erwerbslosenberatungs-

stellen die Zufriedenheit in kooperativen Arbeitsbeziehungen deutlich besser (Mittelwert 5,3) 

als bei einseitigen Arbeitsbeziehungen (Mittelwert 3,0). Zu beachten ist in diesem Zusam-

menhang die Anzahl der jeweils genannten Arbeitsbeziehungen, da diese zwischen den Akt-

euren zum Teil stark variiert. 
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Abbildung 7:  Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbeziehungen zu den 10 am meisten zufriedenstellen-

den Akteuren (Mittelwerte) 

 

Zufriedenheit, die Erwerbslosenberatungsstellen auf einer Skala von 1 bis 6 angaben. 1 bedeutete dabei „sehr 
unzufrieden“, 6 bedeutete „sehr zufrieden“. Angegeben ist der Mittelwert an allen Antworten in Bezug auf die 
zehn am meisten zufriedenstellenden arbeitsmarktpolitischen Akteure. Die Befragten konnten zuvor angeben, ob 
eine Arbeitsbeziehung besteht oder nicht. Die Berechnung des Mittelwertes basiert auf der Zahl der Befragten, die 
eine Arbeitsbeziehung angaben (siehe Angabe zu N). Angaben zum N beziehen sich auf die Zahl der Antworten in 
Bezug auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteure hinsichtlich der Bedeutung von einseitigen Arbeitsbezie-
hungen (erste Angabe) und Kooperationen (zweite Angabe). Befragte, die die Angabe „keine Arbeitsbeziehung“ 
machten wurden hier nicht berücksichtigt. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Abbildung 8 zeigt eine kombinierte Auswertung der Bedeutung und der Zufriedenheit in Be-

zug auf ausgewählte Akteure. Grundsätzlich ist – wie bei den Arbeitslosenzentren – ein posi-

tiver Zusammenhang zwischen Bedeutung und Zufriedenheit mit dem jeweiligen Akteur zu 

erkennen. Dieser deutliche Zusammenhang ist insbesondere bei den Jobcentern und abge-

schwächt auch bei Agenturen für Arbeit nicht erkennbar. Wie bereits bei den Arbeitslosen-

zentren festgestellt wurde (vgl. Abbildung 6), geht die sehr hohe Bedeutung des Jobcenters 

(Mittelwert 5,5) nicht einher mit einer hohen Zufriedenheit, die einen relativ geringen Mittel-

wert von 3,9 aufweist. 
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Abbildung 8:  Gegenüberstellung von Bedeutungen und Zufriedenheit der Arbeitsbeziehungen von 

Erwerbslosenberatungsstellen, elf ausgewählte Akteure (Mittelwerte) 

 

Skala verkürzt 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Gegenüberstellung Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

In Abbildung 9 sind die durchschnittlichen Zufriedenheitswerte der Arbeitslosenzentren und 

Erwerbslosenberatungsstellen einander gegenübergestellt. Auf die Unterscheidung nach der 

Form der Arbeitsbeziehungen wurde zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet. Dargestellt 

sind jene zehn Akteure, die in den vorherigen Darstellungen sowohl für die Arbeitslosenzen-

tren als auch für die Erwerbslosenberatungsstellen zu den bedeutendsten Akteuren zählten. 

Die Gegenüberstellung zeigt, dass beide Einrichtungstypen grundsätzliche ähnliche Bewer-

tungen der Zufriedenheit vornehmen. Dabei wird deutlich, dass die Erwerbslosenberatungs-

stellen die Zufriedenheit tendenziell höher einschätzen als die Arbeitslosenzentren. (Eine 

weitgehende Übereinstimmung der Bewertung durch die beiden Einrichtungstypen ist grund-

sätzlich auch für die Bewertung der Bedeutung der einzelnen Akteure zu beobachten, vgl. 

Abbildung 4). Die Unterschiede zwischen den Bewertungen durch Arbeitslosenzentren und 

Erwerbslosenberatungsstellen fallen für einige Akteure (am stärksten bei der Migrationsbera-

tungsstelle mit 0,6 Skalenpunkten) etwas deutlicher aus. 
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Abbildung 9: Zufriedenheit der Arbeitsbeziehungen Bewertung durch Arbeitslosenzentren und Er-

werbslosenberatungsstellen (Mittelwerte) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

In Abbildung 10 sind insbesondere die Jobcenter aber auch Agenturen für Arbeit aufgrund 
geringer Zufriedenheitswerte als „Ausreißer“ zu identifizieren. Arbeitsbeziehungen zum Job-
center haben sowohl nach Angabe der Arbeitslosenzentren als auch nach Angabe der Er-
werbslosenberatungsstellen eine sehr hohe Bedeutung. Gleichzeitig ist die Zufriedenheit mit 
ihnen jedoch vergleichsweise gering. Bezüglich der Agenturen für Arbeit zeigt sich, dass so-
wohl die Bedeutung der Arbeitsbeziehungen als auch die Zufriedenheit mit diesen eher ge-
ring sind. In Abbildung 10 ist zu beachten, dass die Skalen für beide Achsen verkürzt darge-
stellt sind, sodass die Zufriedenheit mit Agenturen und Jobcentern zwischen 3,5 und 4 Ska-
lenpunkten liegt, was bei einer aufsteigenden Skala von 1 bis 6 grundsätzlich positiv zu wer-
ten ist. Allerdings ist eine vergleichsweise geringe Zufriedenheit im Vergleich mit anderen 
Einrichtungen festzustellen. Der Zufriedenheitswert für diese Akteure ist vor allem deshalb 
herauszustellen, weil der Grad der Zufriedenheit nicht mit dem Grad der Bedeutung einher-
geht.  

Für die Migrationsberatungsstellen ist zu beobachten, dass diese aus Sicht der Erwerbslosen-

beratungsstellen eine etwas höhere Bedeutung haben, die Zufriedenheit mit ihnen jedoch 

deutlich höher ist als von Seiten der Arbeitslosenzentren. Ähnliches zeigt sich in Bezug auf 

die Arbeitsbeziehungen zu den (anderen) Arbeitslosenzentren, die im Vergleich zu den Ar-

beitsbeziehungen zu Migrationsberatungsstellen noch bedeutender und zufriedenstellender 

sind. Auch hier zeigen sich aus Sicht der Erwerbslosenberatungsstellen eine höhere Bedeu-

tung sowie eine größere Zufriedenheit im Vergleich zu den Arbeitslosenzentren.  
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Etwas anders verhält es sich hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen zu den (anderen) Erwerbs-

losenberatungsstellen. Die Arbeitslosenzentren messen diesen eine höhere Bedeutung bei, 

wohingegen Erwerbslosenberatungsstellen eine größere Zufriedenheit angaben. 

Abbildung 10: Bedeutung und Zufriedenheit der Arbeitsbeziehungen bei Arbeitslosenzentren und Er-

werbslosenberatungsstellen, fünf ausgewählte Akteure 

 

Bedeutung und Zufriedenheit, die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen auf einer Skala von 1 bis 
6 angaben. 1 bedeutete dabei „sehr geringe Bedeutung/sehr unzufrieden“, 6 bedeutete „sehr hohe Bedeu-
tung/sehr zufrieden“. Angegeben ist der Mittelwert an allen Antworten in Bezug auf die jeweiligen arbeitsmarkt-
politischen Akteure. Die Befragten konnten zuvor angeben, ob eine Arbeitsbeziehung besteht oder nicht. Befrag-
te, die die Angabe „keine Arbeitsbeziehung“ machten wurden hier nicht berücksichtigt. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit wurde hier mit einer verkürzten Skala gearbeitet, die sowohl im Hinblick auf die Bedeutung als auch 
auf die Zufriedenheit bei „3“ beginnt.  

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

1.4 Die räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen  

Die räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen wurde nach vier Kriterien unterschieden: 

� quartierbezogene Arbeitsbeziehungen  

� lokale Arbeitsbeziehungen  

� überregionale Arbeitsbeziehungen  

� Arbeitsbeziehungen auf keiner der genannten Ebenen  

Die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen konnten für die abgefragten Ak-

teure angeben, auf welcher dieser Ebenen sie Arbeitsbeziehungen unterhalten. Dabei war die 

Angabe mehrerer Ebenen je Akteur möglich.  
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quartierbezogene Arbeitsbeziehung lokale Arbeitsbeziehung überregionale Arbeitsbeziehung keine der genannten Ebenen

Arbeitslosenzentren 

Abbildung 11 zeigt die räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen der 10 am meisten zufrie-

denstellenden Akteure nach der Anzahl der Nennungen. Es ist zu erkennen, dass die meisten 

Arbeitsbeziehungen zu Erwerbslosenberatungsstellen sowie Kirche und Wohlfahrt bestehen. 

Außerdem ist zu erkennen, dass die Arbeitsbeziehungen zu einem großen Teil auf quartier-

bezogener und lokaler Ebene erfolgen. Überregionale Arbeitsbeziehungen bestehen am häu-

figsten zu anderen Arbeitslosenzentren, Erwerbslosenberatungsstellen und zur Kirche und 

Wohlfahrt.  

Die räumliche Zuordnung (quartiersbezogen, lokal, überregional) bildet im Wesentlichen die 

Arbeitsbeziehungen ab. Arbeitsbeziehungen, die auf anderen Ebenen liegen – abgefragt als 

„keine der genannten Ebenen“ – werden von den Arbeitslosenzentren nur selten angegeben. 

Abbildung 11: Die räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen von Arbeitslosenzentren zu den zehn am 

meisten zufriedenstellenden Akteuren (Anzahl Nennungen) 

Angegeben sind die absoluten Häufigkeiten der Nennungen in Bezug auf die räumliche Struktur der Arbeitsbezie-
hungen mit den jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteuren. Die Befragten hatten die Möglichkeit Mehrfachnen-
nungen anzugeben, wenn Arbeitsbeziehungen zu den Akteuren auf mehreren räumlichen Ebenen stattfinden. An-
gaben zum N beziehen sich auf die Zahl aller Antworten in Bezug auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Ak-
teure und können daher im Fall von Mehrfachantworten die Anzahl aller Befragten übersteigen. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Erwerbslosenberatungsstellen 

Abbildung 12 zeigt die absoluten Häufigkeiten der genannten Arbeitsbeziehungen der Er-
werbslosenberatungsstellen zu den 10 am meisten zufriedenstellenden Akteure, differenziert 
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quartierbezogene Arbeitsbeziehung lokale Arbeitsbeziehung überregionale Arbeitsbeziehung keine der genannten Ebenen

nach ihrer räumlichen Struktur (Mehrfachnennungen möglich). Den Angaben entsprechend 
bestehen über alle regionalen Ebenen die häufigsten Arbeitsbeziehungen zu Kirche und 
Wohlfahrt sowie zu anderen Erwerbslosenberatungsstellen. Deutlich geringer fällt die Anzahl 
an Arbeitsbeziehungen mit den kommunalen Akteuren aus. Unter den ausgewählten Akteu-
ren sind die Arbeitsbeziehungen zur Suchtberatung am seltensten. Insgesamt finden die Ar-
beitsbeziehungen überwiegend auf quartierbezogener und lokaler Ebene statt. Lediglich im 
Zusammenhang mit anderen Erwerbslosenberatungsstellen sind auch überregionale Arbeits-
beziehungen stark vertreten. Vergleichsweise hohe überregionale Arbeitsbeziehungen beste-
hen zudem zu Arbeitslosenzentren, Kirche/Wohlfahrt, Beschäftigungsträgern und Bildungs-
einrichtungen.  

Wie bei den Arbeitslosenzentren (vgl. Abbildung 11) bildet die räumliche Zuordnung (quar-
tiersbezogen, lokal, überregional) die Arbeitsbeziehungen gut ab. Arbeitsbeziehungen, die 
auf anderen Ebenen liegen – abgefragt als „keine der genannten Ebenen“ – werden auch 
von den Erwerbslosenberatungsstellen nur selten angegeben. 

Abbildung 12: Die räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen von Erwerbslosenberatungsstellen zu 

den 10 am meisten zufriedenstellenden Akteuren (Anzahl Nennungen) 

Angegeben sind die absoluten Häufigkeiten der Nennungen in Bezug auf die räumliche Struktur der Arbeitsbezie-
hungen mit den jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Akteuren. Die Befragten hatten die Möglichkeit Mehrfachnen-
nungen anzugeben, wenn Arbeitsbeziehungen zu den Akteuren auf mehreren räumlichen Ebenen stattfinden. An-
gaben zum N beziehen sich auf die Zahl aller Antworten in Bezug auf die jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Ak-
teure und können daher im Fall von Mehrfachantworten die Anzahl aller Befragten (N=85) übersteigen. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 
G.I.B. 
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Gegenüberstellung Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

In Abbildung 13 wird die räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen zu zwei ausgewählten 

Akteuren dargestellt. Bei den Akteuren handelt es sich zum einen um Jobcenter und zum an-

deren um Arbeitslosenzentren bzw. Erwerbslosenberatungsstellen. Gegenübergestellt sind 

jeweils die Anteilswerte für die einzelnen räumlichen Strukturen.  

In Bezug auf die Jobcenter ist festzustellen, dass sowohl Arbeitslosenzentren als auch Bera-

tungsstellen überwiegend quartiersbezogene Arbeitsbeziehungen aufweisen, aber auch loka-

le Arbeitsbeziehungen weisen hohe Anteilswerte auf. Überregionale Arbeitsbeziehungen wer-

den von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen nur selten angegeben. 

Ausschließlich Erwerbslosenberatungsstellen geben in sehr geringem Umfang an, dass eine 

Arbeitsbeziehung auf „keiner der genannten Ebenen“ besteht. 

Anders stellt sich die Situation bei den räumlichen Strukturen der Arbeitslosenzentren in Be-

zug auf Erwerbslosenberatungsstellen dar. Nach Angaben der Arbeitslosenzentren sind quar-

tiersbezogene Arbeitsbeziehungen, andere lokale Arbeitsbeziehungen und überregionaler Ar-

beitsbeziehungen etwa gleich stark vertreten. Für die Arbeitsbeziehung der Erwerbslosenbe-

ratungsstellen mit Arbeitslosenzentren hat der Quartiersbezug die höchste Bedeutung, ge-

folgt von anderen lokalen Arbeitsbeziehungen. Überregionale Arbeitsbeziehungen und andere 

Arbeitsbeziehungen haben für Erwerbslosenberatungsstellen eine deutlich geringere Bedeu-

tung. 

Abbildung 13:  Räumlichkeit der Arbeitsbeziehungen, Angaben ALZ und EBS 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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Demnach weisen Arbeitslosenzentren in höherem Maße Arbeitsbeziehungen zu Erwerbslo-

senberatungsstellen auf lokaler und überregionaler Ebene auf, als die bei Erwerbslosenbera-

tungsstellen in Bezug auf Arbeitslosenzentren der Fall ist. 

1.5 Zwischenfazit 

Die Arbeitsbeziehungen der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen wurden 

anhand von vier Merkmalen erhoben. Zu jedem Merkmale – Form der Arbeitsbeziehung, Be-

deutung von und Zufriedenheit mit den Arbeitsbeziehungen sowie deren räumliche Struk-

tur – sind die zentralen Ergebnisse nachfolgend aufgeführt. 

Form der Arbeitsbeziehung: Die Arbeitsbeziehungen wurden nach dem Grad der Kommunika-

tion und Zusammenarbeit in zwei Formen erfasst, nämlich als „einseitige Arbeitsbeziehung“, 

die nur bei konkretem Bedarf aktiviert wird, und die „Kooperationen“, die eine wechselseitige 

Zusammenarbeit voraussetzt.  Für 21 arbeitsmarktpolitische Akteure konnte von jeder be-

fragten Einrichtung erfasst werden, ob eine Arbeitsbeziehung besteht und welche Form sie 

aufweist. 

Nach Angaben der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen weist fast jede 

Einrichtung Arbeitsbeziehungen zu Jobcenter und Agentur für Arbeit, aber auch zur Schuld-

nerberatung sowie zu Bildungseinrichtungen und Beschäftigungsträgern auf. Während die 

Arbeitsbeziehung zu den Jobcentern von zwei Dritteln der Arbeitslosenzentren und Erwerbs-

losenberatungsstellen als Kooperation eingestuft wird, gilt dies bei Agenturen für Arbeit nur 

für ein Drittel. Die Arbeitsbeziehungen zu Schuldnerberatung, Bildungseinrichtungen und Be-

schäftigungsträgern werden überwiegend als kooperativ bewertet. Die meisten Arbeitslosen-

zentren und Erwerbslosenberatungsstellen haben zudem Arbeitsbeziehungen untereinander, 

diese werden von den Befragten fast durchgängig als Kooperation eingestuft.  

Zu kommunalen Ämtern, Krankenkassen, Rentenversicherung und Gerichten bestehen eher 

selten Arbeitsbeziehungen, am ehesten zum Sozial- und zum Wohnungs- und/oder Wohn-

geldamt. Erwerbslosenberatungsstellen weisen häufiger als Arbeitslosenzentren Arbeitsbe-

ziehungen zum Jugendamt auf. Liegen Arbeitsbeziehungen zu den genannten Ämtern und 

Einrichtungen vor, sind diese überwiegend einseitig. 

Ein Vergleich zwischen den Arbeitsbeziehungen von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosen-

beratungsstellen zeigt, dass Arbeitslosenzentren häufiger eine kooperative Beziehung zu den 

Migrationsberatungsstellen aufweisen. Die Erwerbslosenberatungsstellen haben hingegen 

häufiger eine Kooperation mit Betrieben/Unternehmen, kommunalen Wohnungs- und/oder 

Wohngeldämtern und mit Gerichten. Zu kommunalen Akteuren haben die Erwerbslosenbera-

tungsstellen eher eine kooperative Arbeitsbeziehung als die Arbeitslosenzentren; einzige 

Ausnahme stellt das kommunale Jugendamt dar, bei dem Arbeitslosenzentren in stärkerem 

Maße Kooperationen aufweisen. In Bezug auf Jobcenter und die Agentur für Arbeit bestehen 

keine großen Unterschiede zwischen Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. 

Bedeutung und Zufriedenheit der Arbeitsbeziehungen: Über die Form der Arbeitsbeziehun-

gen hinaus wurde auch nach dem Grad der Bedeutung von und dem Grad der Zufriedenheit 

mit den arbeitsmarktpolitischen Akteuren gefragt. 



Netzwerkstrukturen bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen  
 

39 
 

Der mit Abstand bedeutsamste Akteur für die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-

tungsstellen ist das Jobcenter. Hohe Bedeutung weisen zudem jene Akteure auf, mit denen 

die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen bereits Arbeitsbeziehungen unter-

halten (Agentur für Arbeit) und insbesondere jene Akteure, für die die Befragten eine Koope-

ration angeben (Arbeitslosenzentren, Erwerbslosenberatungsstellen, Schuldnerberatung, Bil-

dungseinrichtungen und Beschäftigungsträgern). Eine Ausnahme stellt hier Kirche/Wohlfahrt 

dar: Mit diesem Akteur besteht seltener eine Arbeitsbeziehung. Liegt eine solche aber vor, 

wird auch die Bedeutung von den Befragten relativ hoch bewertet.  

Eine kombinierte Auswertung der Bedeutung und der Form der Arbeitsbeziehungen zeigt, 

dass jene Arbeitsbeziehungen, die als kooperativ bewertet werden, gleichzeitig als die be-

deutsameren gelten. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch zwischen dem Grad der Bedeu-

tung und dem Grad der Zufriedenheit. Somit besteht – wie beim Grad der Bedeutung – auch 

beim Grad der Zufriedenheit insofern ein Zusammenhang zur Form der Arbeitsbeziehung, als 

Kooperationen im Vergleich zu einseitigen Arbeitsbeziehungen grundsätzlich als zufrieden-

stellender bewertet werden. 

Nach Angabe der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen ist dieser Zusam-

menhang bei den Jobcentern nicht erkennbar, da hier die sehr hohe Bedeutung des Jobcen-

ters nicht mit einer hohen Zufriedenheit einhergeht. So weisen fast alle befragten Einrich-

tungen eine Arbeitsbeziehung zum Jobcenter auf, die zu zwei Dritteln als Kooperation einge-

stuft wird, zugleich wird dem Jobcenter die höchste Bedeutung unter allen Akteuren zuge-

schrieben. Für die Zufriedenheit mit dem Jobcenter werden allerdings vergleichsweise 

schlechte Bewertungen vergeben. Ein ähnliches Ergebnis ist auch für die Agenturen für Ar-

beit zu beobachten: Im Unterschied zum Jobcenter bestehen jedoch nur bei einem Drittel 

der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen kooperative Arbeitsbeziehungen 

zu den Agenturen und auch ihre Bedeutung fällt geringer aus. Allerdings wird die Zufrieden-

heit mit den Agenturen nochmals schlechter bewertet, als dies bei den Jobcentern der Fall 

ist. 

Räumliche Struktur der Arbeitsbeziehungen: Bei der räumlichen Struktur wurde danach un-

terschieden, ob die Arbeitsbeziehungen zu den jeweiligen Akteuren quartierbezogen, lokal 

oder überregional ist oder ob sie auf einer anderen Ebene liegen. Nach Angaben der Arbeits-

losenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen liegen die Arbeitsbeziehungen überwiegend 

auf quartierbezogener und lokaler Ebene. Überregionale Arbeitsbeziehungen bestehen vor al-

lem zwischen den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen und – etwas selte-

ner – zu Beschäftigungsträgern, Bildungseinrichtungen und zu Kirche/Wohlfahrt. Arbeitsbe-

ziehungen, die auf anderen, räumlich nicht zuzuordnenden Ebenen liegen, werden auch von 

Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen nur selten angegeben.  

Bei den Angaben der Erwerbslosenberatungsstellen in Bezug auf Arbeitslosenzentren – und 

umgekehrt – sind unterschiedliche räumlichen Strukturen zu beobachten. Nach Angaben der 

Arbeitslosenzentren sind quartiersbezogene Arbeitsbeziehungen, andere lokale Arbeitsbezie-

hungen und überregionaler Arbeitsbeziehungen etwa gleich stark vertreten.  
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Hingegen hat für die Erwerbslosenberatungsstellen der Quartiersbezug hingegen die höchste 

Bedeutung, gefolgt von anderen lokalen Arbeitsbeziehungen. Überregionale Arbeitsbezie-

hungen und andere Arbeitsbeziehungen haben für Erwerbslosenberatungsstellen eine deut-

lich geringere Bedeutung als bei den Arbeitslosenzentren. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

vielfältige Arbeitsbeziehungen zu sehr unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Akteuren 

aufweisen. Gleichzeitig ist eine starke Variation in Form, Bedeutung, Zufriedenheit und räum-

licher Struktur der Arbeitsbeziehung zu den Akteuren zu beobachten. 

Die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen sind somit eng vernetzt. Dies gilt 

auch für die Zusammenarbeit untereinander, denn die Einrichtungen weisen gegenseitige 

zumeist kooperativ und zufriedenstellend bewertete Arbeitsbeziehungen auf. Dies gilt unab-

hängig von Unterschieden in der räumlichen Struktur der Arbeitsbeziehungen, die bei der 

Zusammenarbeit von Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen ebenfalls zu er-

kennen sind. 
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2. Beschriebene Netzwerke und ihre Merkmale 

Im Rahmen der Erhebung „Netzwerken“ hatten Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-

tungsstellen die Möglichkeit, konkrete Netzwerke und deren Merkmale zu beschreiben. Als 

Netzwerk galten zielgerichtete (formelle/informelle) Zusammenschlüsse einer Mehrzahl von 

Akteuren, die sich für ein bestimmtes oder mehrere Ziele einsetzen. Die befragten Einrich-

tungen wurden gebeten, bis zu drei wichtige Netzwerke, an denen sie beteiligt sind, zu be-

schreiben. Für jedes der beschriebenen Netzwerke wurden Fragen zu folgenden Themen ge-

stellt: 

� Initiatoren und Mitglieder 

� Informelle/formelle Grundlage des Netzwerk 

� Offenheit für weitere Mitglieder 

� Häufigkeit der Netzwerk-Treffen 

� Inhalte und Ziele 

� Strategieabstimmung 

� Verbindlichkeit der Absprachen, Entscheidungen, Vereinbarungen 

Im Rahmen der Erhebung wurden insgesamt 97 Netzwerke beschrieben (von Arbeitslosen-

zentrum 35, von Erwerbslosenberatungsstellen 62 Netzwerke). Für jedes Netzwerk, das be-

schrieben wurde, war nach dem Namen oder einer aussagekräftigen Umschreibung gefragt. 

Den Namen bzw. den Umschreibungen sind die häufigsten Formen und Themen zu entneh-

men. Zu den am meisten genannten Formen zählen Beiräte, Ausschüsse, Arbeitskreise, Kon-

ferenzen und „Netzwerke“. Die häufigsten Themen, die in den Namen bzw. Umschreibungen 

vorkommen, lauten: Armut, Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, Bildung, Beruf, Sozialleistung/-

beratung, Jugend und Frauen. Zwischen den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-

tungsstellen ist bei den Formen und Themen kein markanter Unterschied festzustellen. 

Nachfolgend werden die zentralen Ergebnisse aus den beschriebenen Netzwerken aufge-

führt. Die Gliederung folgt der Fragenfolge der Erhebung. In den folgenden Abschnitten sind 

zum Teil einige der oben genannten Themen zusammengefasst. 

2.1 Mitglieder und Initiatoren 

Bei der Beschreibung der Netzwerke wurden die Einrichtungen gebeten, aus einer Liste von 

insgesamt 21 konkret genannten Akteuren die Mitglieder des beschriebenen Netzwerkes aus-

zuwählen.  

Abbildung 14 zeigt den Anteil der Nennungen an allen Nennungen für die jeweils abgefrag-

ten Akteure. Insgesamt ist festzustellen, dass die beschriebenen Netzwerke für Arbeitslosen-

zentren und Erwerbslosenberatungsstellen ähnliche Verteilungen aufweisen. Lediglich für ei-

nige der genannten Akteure liegen die Anteilswerte der Arbeitslosenzentren und Erwerbslo-

senberatungsstellen auseinander. Dies gilt für Betriebe/Unternehmen, Bildungseinrichtungen 
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und das kommunale Wohnungs- und/oder Wohnungsamt, bei denen die Anteilswerte der 

Erwerbslosenberatungsstellen höher liegen, als bei den Arbeitslosenzentren. 

Umgekehrt weisen die Arbeitslosenzentren höhere Anteilswerte in Bezug auf die Agentur für 

Arbeit, Suchtberatung, das kommunale Jugendamt und Gerichte auf. Die Tabelle zeigt au-

ßerdem, dass bei den beschriebenen Netzwerken Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen 

eine wichtige Rolle spielen. So entfallen anteilig die meisten Nennungen auf Arbeitslosenzen-

tren. Arbeitslosenzentren geben an, dass in den Netzwerken auch andere Arbeitslosenzen-

tren Mitglied sind, Erwerbslosenberatungsstellen geben an, dass Arbeitslosenzentren Mitglied 

des Netzwerks sind. Ähnlich verhält es sich bei den Erwerbslosenberatungsstellen. Dort ge-

ben die Erwerbslosenberatungsstellen an, dass auch andere Erwerbslosenberatungsstellen 

Netzwerkmitglieder sind. Hingegen sind in den von den Arbeitslosenzentren beschriebenen 

Netzwerken Erwerbslosenberatungsstellen seltener Mitglied. 

Abbildung 14: Beschreibung von Netzwerken – Häufigkeit der Mitglieder bei Arbeitslosenzentren und 

Erwerbslosenberatungsstellen (Anteil der Nennungen) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Die Befragten konnten danach unterscheiden, ob es sich um Mitglieder oder um Initiatoren 

des Netzwerkes handelt Eine Differenzierung der Netzwerkmitglieder nach dem Status Mit-

glied oder Initiator und Mitglied des Netzwerkes erfolgte für sechs ausgewählte Akteure (Ab-

bildung 15). Demnach sind andere Akteure bei den Arbeitslosenzentren häufiger auch Initia-

toren des Netzwerkes als es bei den Erwerbslosenberatungsstellen der Fall ist. So wird bei 
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Beratungsstellen Mitglied sind, angegeben, dass etwa die Hälfte der Netzwerke von der Bera-

tungsstelle mitinitiiert wurde. Bei Netzwerken der Erwerbslosenberatungsstellen, in denen ei-

ne psychosoziale Beratungsstelle Mitglied ist, ist diese Beratungsstelle nur selten Initiator des 

Netzwerkes.  

Dieser Unterschied zwischen Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen zeigt 

sich auch bei den anderen ausgewählten Akteuren (Frauenberatungsstelle, Beschäftigungs-

träger, Schuldnerberatung, andere Arbeitslosenzentren, andere Erwerbslosenberatungsstel-

len). Eine mögliche Erklärung für diesen Unterschied könnte darin bestehen, dass Arbeitslo-

senzentren in mehr Netzwerken Mitglied sind und somit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 

auch andere Einrichtungen Initiatoren der jeweiligen Netzwerke sind. Eine andere Möglich-

keit besteht darin, dass mehr Mitglieder in den Netzwerken der Arbeitslosenzentren vertreten 

sind und deshalb auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass andere Mitglieder Initiatoren des 

Netzwerkes sind. 

Abbildung 15: Beschreibung von Netzwerken – Initiatoren und Mitglieder (Anteile von Mitgliedern) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B.  
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2.2 Grundlage der Netzwerke 

Die beschriebenen Netzwerke wurden zunächst danach differenziert, ob es sich um informel-

le oder formelle Netzwerke handelt. Wie Abbildung 16 zu entnehmen ist, ist das Verhältnis 

der beschriebenen Netzwerke bei Arbeitslosenzentren ausgeglichen, d. h. es wurden ebenso 

viele formelle wie informelle Netzwerke beschrieben. Bei den Erwerbslosenberatungsstellen 

überwiegt der Anteil der formellen Netzwerke (63 %).  

Abbildung 16: Beschreibung von Netzwerken – formell/informell (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Angesichts der besonderen Bedeutung von Jobcentern in Netzwerken (vgl. Abschnitt 1) wur-
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nicht (Abbildung 17). Hingegen steigt der Anteil der formellen Netzwerke, die von den Er-
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Abbildung 17: Netzwerken – formell/informell mit Jobcenter-Beteiligung (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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Abbildung 18: Beschreibung von Netzwerken – Grundlagen (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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Abbildung 19: Beschreibung von Netzwerken – Grundlagen mit Jobcenter-Beteiligung (Anteile) 

 

Angaben für Arbeitslosenzentren aufgrund der geringen Fallzahl nur eingeschränkt belastbar. 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 
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Abbildung 20: Beschreibung von Netzwerken – Häufigkeiten der Treffen (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

2.3 Inhalte und Ziele der Netzwerkarbeit 

Die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen wurden gebeten, die Inhalte und 

Ziele zu benennen, die in den Netzwerken behandelt bzw. verfolgt werden. Bei den Inhalten 

konnten die Einrichtungen zwischen fünf konkreten Nennungen wählen, außerdem bestand 

die Möglichkeit „sonstige Inhalte“ auszuwählen und konkret zu benennen. Dabei waren 

Mehrfachnennungen möglich. Wie Abbildung 21 zeigt, bestehen bei den behandelten Inhal-

ten in den Netzwerken keine größeren Unterschiede in den Antwortverhalten bei Arbeitslo-

senzentren und Erwerbslosenberatungsstellen. Die meisten Antworten entfallen für beide 

Einrichtungen auf die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des Netzwerkes, ge-

folgt von generellen Problemlagen der Besucher/-innen bzw. der Ratsuchenden. Hohe An-

teilswerte entfallen ebenfalls auf die strategische Ausrichtung des Netzwerks. Die übrigen 

Antwortmöglichkeiten (Rechtsfragen und ggf. deren Auslegung, Probleme von einzelnen Be-

sucher/-innen bzw. einzelnen Ratsuchenden, sonstige Inhalte) erhielten vergleichsweise ge-

ringe Anteilswerte. 
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Abbildung 21: Beschreibung von Netzwerken – Behandelte Inhalte (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Die verfolgten Ziele konnten von den befragten Einrichtungen nach sechs Kategorien ange-

geben werden, außerdem bestand die Möglichkeit, sonstige Ziele auszuwählen und zu be-

nennen. Mehrfachnennungen waren möglich. Mit Anteilswerten zwischen 80 und 90 % wur-

den für fast alle beschriebenen Netzwerke die Ziele „Verbesserung des Informations- und Er-

fahrungsaustausches“ und „Bessere Verzahnung und Abstimmung von Hilfsangeboten“ an-

gegeben (Abbildung 22). Ebenfalls hohe Anteilswerte zwischen 70 und 80 % entfallen auf 

die „Verbesserung der Versorgungsstrukturen im Interesse der Ratsuchenden“. Insgesamt ist 

festzustellen, dass viele der genannten Ziele hohe Anteilswerte haben. Das deutet darauf 

hin, dass in den beschriebenen Netzwerken mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden. Deut-

liche Unterschiede zwischen den Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen sind 

nicht zu erkennen, insgesamt weisen die Arbeitslosenzentren allerdings einen höheren An-

teilswert auf. Das bedeutet, dass die Ziele in den Netzwerken, die von Arbeitslosenzentren 

beschrieben wurden, noch vielfältiger sind als bei den Erwerbslosenberatungsstellen. 
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Abbildung 22: Beschreibung von Netzwerken: Verfolgte Ziele (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Im Vergleich zur Häufigkeit der Netzwerktreffen insgesamt (vgl. hierzu Abbildung 20) zeigt 

Abbildung 23 den Turnus jener Netzwerke, in denen nach Angaben der Befragten der Inhalt 

„Probleme von Besucher/-innen bzw. Ratsuchenden“ thematisiert wird. Demnach treffen sich 

die Netzwerkakteure bei diesem Inhalt tendenziell in kürzeren Abständen als dies bei Netz-

werktreffen insgesamt der Fall ist. Bei Erwerbslosenberatungsstellen ist dieser Unterschied 

stärker ausgeprägt als bei Arbeitslosenzentren. 
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Abbildung 23: Beschreibung von Netzwerken – Inhaltlicher Schwerpunkt „Problembearbeitung“ nach 

Turnus der Netzwerktreffen (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Die strategische Ausrichtung des Netzwerks ist ein vergleichsweise häufig genannter Inhalt 

bei den Netzwerken, dies gilt sowohl für Arbeitslosenzentren als auch für Erwerbslosenbera-

tungsstellen (vgl. Abbildung 21). In diesem Zusammenhang wurden die Einrichtungen ge-

fragt, ob zwischen den Mitgliedern des Netzwerks Strategien abgestimmt werden, um ge-

meinsame Ziele zu verfolgen. Wie Abbildung 25 zeigt, gaben die Arbeitslosenzentren für die 

Hälfte der beschriebenen Netzwerke an, dass Strategien abgestimmt werden um gemeinsa-

me Ziele zu verfolgen, für weitere 47 % der Zentren ist dies den Angaben zufolge nur teil-

weise der Fall. Dass Strategien nicht abgestimmt werden, wird lediglich für ein beschriebenes 

Netzwerk (3 %) angegeben. Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bei den Erwerbslosenbera-

tungsstellen. In den meisten beschriebenen Netzwerken wird die Strategie abgestimmt 

(58 %) oder teilweise abgestimmt (40 %). Mit 11 % liegt hier der Anteil der Netzwerke, in 

denen die Strategie nicht abgestimmt wird, etwas höher als bei den Arbeitslosenzentren. 
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Abbildung 24: Beschreibung von Netzwerken – Strategieabstimmung (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

Zu jedem der beschriebenen Netzwerke wurden die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosen-

beratungsstellen gebeten, den Grad der Verbindlichkeit von Absprachen, Entscheidungen, 

Vereinbarungen etc. auf einer sechsstufigen Skala anzugeben. Die Skala reichte von „keine 

Verbindlichkeit“ (Skalenwert 1) bis „sehr hohe Verbindlichkeit“ (Skalenwert 6). Wie Abb. 21 

zeigt, sind die Absprachen in den von Arbeitslosenzentren beschriebenen Netzwerken mit 

4,22 etwas höher als bei den Erwerbslosenberatungsstellen (4,06). Diese Auswertung wurde 

noch einmal durchgeführt, indem nur Netzwerke mit Jobcenter-Beteiligung berücksichtigt 

wurden. Die Auswertungen zeigen, dass sowohl für Arbeitslosenzentren als auch für Er-

werbslosenberatungsstellen der Grad der Verbindlichkeit für Absprachen leicht sinkt und le-

diglich einen Wert von etwa 4 annimmt. Die Verbindlichkeit ist mit Werten um den Mittelwert 

von 4 sowohl bei den Arbeitslosenzentren als auch bei den Erwerbslosenberatungsstellen als 

durchschnittlich relativ hoch anzusehen. Dies gilt unabhängig von der Beteiligung von Job-

centern im Netzwerk. 

 

50% 48%

47%

40%

3%
11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Arbeitslosenzentren (N=32) Erwerbslosenberatungsstellen (N=62)

Strategie wird NICHT

abgestimmt, um

gemeinsame Ziele zu

verfolgen.

Strategie wird 

TEILWEISE 

abgestimmt, um …

Strategie wird 

abgestimmt, um …



Netzwerkstrukturen bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen  
 

53 
 

Abbildung 25: Beschreibung von Netzwerken – Verbindlichkeit von Absprachen 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, Auswertung 

G.I.B. 

2.4 Zwischenfazit 

In der Erhebung haben Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen wichtige 

Netzwerke und deren Merkmale beschreiben. Als Netzwerk galten zielgerichtete formelle o-

der informelle Zusammenschlüsse einer Mehrzahl von Akteuren, die sich für ein bestimmtes 

oder mehrere Ziele einsetzen. Die beschriebenen Netzwerke können nicht als repräsentativ 

für die Netzwerkstrukturen der Einrichtungen betrachtet werden, dienen aber als Grundlage, 

um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Netzwerkstrukturen zu ermitteln. 

Die zentralen Ergebnisse der Netzwerkbeschreibungen sind für folgende Merkmale zusam-

mengefasst:  

� Initiatoren und Mitglieder 

� Informelle und formelle Netzwerk  

� Inhalte und Ziele der Netzwerk 

Mitglieder und Initiatoren: Bei insgesamt 21 arbeitsmarktpolitischen Akteuren, zu denen die 

Mitgliedschaft in einem beschriebenen Netzwerk angegeben werden konnte, weisen die Ar-

beitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen ähnliche Verteilungen auf.  
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Die Beschreibungen machen deutlich, dass andere Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbe-

ratungsstellen eine wichtige Rolle für die Netzwerkarbeit einnehmen: So entfallen anteilig die 

meisten Nennungen der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen auf (andere) 

Arbeitslosenzentren. Hingegen werden von den Erwerbslosenberatungsstellen die Arbeitslo-

senzentren seltener als Netzwerkpartner genannt. Die Angaben zeigen zudem, dass einige 

Akteure eher Mitglied in Netzwerken der Arbeitslosenzentren (Agentur für Arbeit, Suchtbera-

tung, das kommunale Jugendamt und Gerichte), andere eher in Netzwerken der Erwerbslo-

senberatungsstellen (Betriebe/Unternehmen, Bildungseinrichtungen, kommunales Woh-

nungs- und/oder Wohnungsamt) sind. 

Die Befragten konnten danach unterscheiden, ob es sich bei dem jeweiligen Akteur um einen 

„Initiator und Mitglied“ oder lediglich um ein „Mitglied“ des Netzwerks handelt. Den Angaben 

zufolge sind die Netzwerkpartner von Arbeitslosenzentren häufiger auch Initiatoren des 

Netzwerkes, als dies bei den Erwerbslosenberatungsstellen der Fall ist. Dies kann als Hinweis 

auf komplexere Netzwerkstrukturen bei den Arbeitslosenzentren gewertet werden. 

Informelle und formelle Netzwerke: Die beschriebenen Netzwerke konnten als informelle o-

der formelle Netzwerke eingeordnet werden. Die von Arbeitslosenzentren beschriebenen 

Netzwerke werden ebenso häufig als formell wie informell eingeordnet. Dieses Verhältnis gilt 

auch für Netzwerke der Arbeitslosenzentren, an denen Jobcenter beteiligt sind. Im Unter-

schied dazu sind etwa zwei Drittel der von den Erwerbslosenberatungsstellen beschriebenen 

Netzwerke formell. Wenn ein Jobcenter im Netzwerk vertreten ist, werden von den Erwerbs-

losenberatungsstellen fast alle Netzwerke als formell eingestuft.  

Für die formellen Netzwerke wurde erhoben, auf welcher Grundlage diese Netzwerke beste-

hen. Von den Befragten wurde am häufigste eine mündliche Vereinbarung als Grundlage be-

nannt. Als schriftliche Vereinbarung wurden „Verträge“ seltener benannt als „andere schriftli-

che Vereinbarungen“. Eine weitere schriftliche Vereinbarung in Form der „Beauftragung“ 

kommt nur bei Erwerbslosenberatungsstellen vor. Ist ein Jobcenter an den Netzwerken der 

Erwerbslosenberatungsstellen beteiligt, gewinnen schriftliche Vereinbarungen und vor allem 

die Beauftragung als Grundlage des Netzwerks an Bedeutung. Insgesamt sind demnach 

Netzwerke von Erwerbslosenberatungsstellen – insbesondere bei Jobcentern als Netzwerk-

partner – häufiger an formelle Rahmenbedingungen gebunden. 

Inhalte und Ziele der Netzwerkarbeit: Für Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungs-

stellen sind Inhalte und Ziele der beschriebenen Netzwerke weitgehend vergleichbar. So 

werden von den Einrichtungen als Inhalt der Netzwerkarbeit am häufigsten die konkrete Zu-

sammenarbeit der Netzwerkakteure und der Austausch zu generellen Problemlagen der Be-

sucher/-innen bzw. der Ratsuchenden benannt. Hohe Anteilswerte entfallen ebenfalls auf die 

strategische Ausrichtung des Netzwerks. Rechtsfragen und ggf. deren Auslegung und indivi-

duelle Probleme von Besucher/-innen bzw. Ratsuchenden zählen seltener zu den Inhalten. 

Drei Viertel der Netzwerke treffen sich mindestens einmal im Quartal. 
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Als Ziele werden für fast alle beschriebenen Netzwerke die Verbesserung des Informations- 

und Erfahrungsaustausches und eine bessere Verzahnung und Abstimmung von Hilfsangebo-

ten angegeben. Ebenfalls hohe Anteilswerte entfallen auf die Verbesserung der Versorgungs-

strukturen im Interesse der Ratsuchenden. Den Angaben zufolge werden in den Netzwerken 

häufig mehrere Ziele parallel verfolgt.  
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3. Schluss  

Die Ergebnisse zu den Arbeitsbeziehungen und die Beschreibungen der Netzwerke zeigen, 

dass die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen vielfach in Arbeitsstrukturen 

– einseitige Arbeitsbeziehungen, Kooperationen und Netzwerke – mit zahlreichen und unter-

schiedlichen Akteuren eingebunden sind. In diesen Netzwerken sind häufig auch weitere Ar-

beitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen vertreten, so dass ein Austausch unter 

den Einrichtungen stattfinden kann.  

Zugleich weisen die Netzwerke der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen 

unterschiedliche Strukturen bei der Zusammensetzung und der formellen Grundlage auf. Der 

hohe Anteil von Initiatoren in den Netzwerken der Arbeitslosenzentren, der hohe Anteil for-

meller Netzwerke mit Jobcenter-Beteiligung bei Erwerbslosenberatungsstellen und die vonei-

nander abweichende Mitgliederstruktur beider Einrichtungstypen weisen auf die unterschied-

lichen Aufgaben der Einrichtungen hin. 

Darüber hinaus zeigen die Inhalte und Ziele der beschriebenen Netzwerke, dass deren Mit-

glieder intensiv kooperieren, um einerseits die Versorgung und Beratungsleistungen für die 

Zielgruppen zu verbessern und um andererseits die Netzwerkstrukturen zu optimieren.  

Angesichts der vielfältigen Problemlagen der Besucher/-innen bzw. Ratsuchenden in den Ein-

richtungen ist es für die Berater/-innen zwingend notwendig, einerseits über entsprechende 

Fachkenntnisse zu verfügen bzw. sie zu erwerben und diese laufend an die aktuellen Ent-

wicklungen anzupassen. Andererseits sind die Problemlagen der Besucher/-innen bzw. Rat-

suchenden vielschichtig, so dass andere Einrichtungen einbezogen werden müssen. Hierfür 

sind entsprechende Netzwerkstrukturen zu Beratungseinrichtungen, Fachdiensten, Ämtern 

etc. erforderlich, die jedoch zunächst einmal aufgebaut und gepflegt werden müssen. Beste-

hende Netzwerke können dann auch dazu dienen, die notwendigen Fachkenntnisse zu er-

werben. Beides – Erwerb und Aktualisierung von Fachkenntnissen sowie Aufbau und Pflege 

von Netzwerken – zählen somit zum Aufgabenspektrum der Arbeitslosenzentren und Er-

werbslosenberatungsstellen. 

Die Ergebnisse der Befragung „Netzwerken“ zeigen, dass die Erfüllung dieser Aufgaben vo-

raussetzungsreich ist: Sie stellt besondere Herausforderung an die Beschäftigten in den Ein-

richtungen, die neben den originären Aufgaben – wie etwa ein niedrigschwelliges Angebote 

für Begegnungsmöglichkeiten, trägerunabhängige und qualitätsgesicherte Beratungen, die 

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion – auch Netzwerkarbeit einschließt. Diese Netzwerkarbeit 

muss daher als notwendiger und wesentlicher Bestandteil des Aufgabenspektrums betrachtet 

werden.  
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Anhang 

Fragebogen Arbeitslosenzentren 
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Auswertung „Ergänzende Fragen“ 

Abbildung 26: Ergänzende Fragen – Angebotsspektrum (Anteile Nennungen) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, 

Auswertung G.I.B. 
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Abbildung 27: Ergänzende Fragen – Angebot ALZ/EBS und Landesförderung (Anteile) 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, 

Auswertung G.I.B. 
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Abbildung 28: Ergänzende Fragen – Ehrenamt (Anteile) 

 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, 

Auswertung G.I.B. 
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Abbildung 29: Ergänzende Fragen - Ehrenamt (Anteile) 

Quelle: Erhebung Netzwerken bei Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, 

Auswertung G.I.B. 
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